
Förderbereich 4: Markt- und standortangepasste sowie umweltgerechte 
Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und Land-
schaftspflege 

Der Förderbereich gliedert sich in folgende Maßnahmengruppen: 

A. Förderung der Zusammenarbeit im ländlichen Raum für eine markt- und standortange-

passte sowie umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz

und Landschaftspflege

B. Förderung des ökologischen Landbaus und anderer besonders nachhaltiger gesamtbe-

trieblicher Verfahren

C. Förderung von besonders nachhaltigen Verfahren im Ackerbau oder bei einjährigen Son-

derkulturen

D. Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf dem Dauergrünland

E. Förderung biologischer und biotechnischer Verfahren bei Acker- und Dauerkulturen sowie

besonders nachhaltiger Verfahren bei Dauerkulturen

F. Förderung besonders nachhaltiger und tiergerechter Haltungsverfahren

G. Erhaltung der Vielfalt der genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft

H. Nicht-produktiver investiver Naturschutz

I. Vertragsnaturschutz

J. Schutz vor Schäden durch den Wolf

K. Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der

FFH- und der Vogelschutzrichtlinie

L. Investitionsförderung zur Einrichtung von Agroforstsystemen

Allgemeine Bestimmungen 

Mit dem Beginn der neuen GAP-Förderperi-

ode gilt es auch neue rechtliche Grundlagen zu 

berücksichtigen. Diese Veränderungen wirken 

sich auch auf die Maßnahmen aus dem För-

derbereich 4 aus. So ist bis Ende des Jahres 

2025 eine Förderung sowohl nach der Verord-

nung (EU) Nr. 1305/20131 als auch der neuen 

Verordnung (EU) Nr. 2021/21152 möglich. 

1 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Ent-
wicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 (ABL. L 347 vom 20.12.2013, S. 347). 

2 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vorschriften für die Unterstützung der 
von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirt-
schaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne 
(GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr.  1307/2013 (ABL. EU L 435/1 vom 
06.12.2021, S. 1).

Maßnahmen die auf Grundlage der neuen 

Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 angeboten 

werden, unterliegen als Baseline der Konditi-

onalität, ebenso Maßnahmen, die zwar auf 

Grundlage der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 eingegangen, aber mit Mitteln 

aus der neuen GAP-Förderperiode finanziert 

werden. Für Maßnahmen die aus Mitteln der 

alten Förderperiode finanziert werden, gelten 

weiterhin die Cross-Compliance Vorschriften.  



Gemäß Artikel 154 Absatz 1 Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 wird die Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 mit Wirkung vom 1. Januar 

2023 aufgehoben. Vorbehaltlich der Verord-

nung (EU) Nr. 2020/22203 des Europäischen 

Parlaments und des Rates gilt die Verordnung 

(EU) Nr. 1305/2013 jedoch bis zum 31. De-

zember 2025 für die Durchführung von Pro-

grammen zur Entwicklung des ländlichen 

Raums weiter. 

Während dieser Übergangsperiode ist die För-

derung von Maßnahmen sowohl aufgrund der 

Verordnung (EU) Nr. 2021/2115, als auch der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 möglich.  

Bis zum 31. Dezember 2025 können Verpflich-

tungen zur Förderung von Maßnahmen auf 

Grundlage der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 eingegangen werden.  

a) Bereits bestehende Förderungen ge-

mäß der Verordnung (EU)

Nr. 1305/2013 können unter Geltung

des Rechtsrahmens dieser Verordnung

fortgeführt werden. Werden die Maß-

nahmen mit Finanzmitteln, die für die

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 be-

stimmt sind, angeboten, unterliegen

sie gemäß Artikel 104 Absatz 1 Buch-

stabe a Ziffer iv der Verordnung (EU)

Nr. 2021/2116, Artikel 28 Absatz 3 der

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie

Titel VI Kapitel 1 der Verordnung (EU)

Nr. 1306/2013 den Anforderungen der

Cross-Compliance und müssen bis

zum 31.12.2025 ausgezahlt werden.

3 Verordnung (EU) Nr. 2020/2220 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 mit Übergangsbestimmungen für Förde-
rung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und dem Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL) in den Jahren 2021 und 2022 und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013 und (EU) 
Nr. 1307/2013 in Bezug auf Mittel und Anwendbarkeit in den Jahren 2021 und 2022 und der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 hinsichtlich der 
Mittel und der Aufteilung dieser Förderung in den Jahren 2021 und 2022 (ABL. L 437 vom 28.12.2020, S. 1). 

b) Auf Grundlage der Verordnung (EU)

Nr. 1305/2013 eingegangene Förder-

verpflichtungen können mit Finanz-

mitteln aus der Förderperiode der Ver-

ordnung (EU) Nr. 2021/2115 unter den

Bedingungen des Artikels 155 Absatz 3

und 5 dieser Verordnung fortgeführt

werden. Diese Maßnahmen unterlie-

gen gemäß Artikel 48 der Verordnung

(EU) Nr. 1305/2013 in Verbindung mit

Artikel 70 Absatz 3 der Verordnung

(EU) Nr. 2021/2115, ebenso wie Maß-

nahmen auf Grundlage der Verord-

nung (EU) Nr. 2021/2115 den Anfor-

derungen der Konditionalität nach Ar-

tikel 12 und 13 der Verordnung (EU)

Nr. 2021/2115.



1.0 Begriffsbestimmungen für meh-

rere Maßnahmengruppen 

1.1 Verpflichtungszeitraum 

Der Verpflichtungszeitraum beginnt an dem 

Tag, von dem an der Zuwendungsempfänger 

die Verpflichtungen nach den Grundsätzen 

dieses Förderbereichs und nach den im Rah-

men der Grundsätze dieses Förderbereichs 

von den Ländern erlassenen Verwaltungsbe-

stimmungen erfüllen muss. 

 

Bei Maßnahmen nach den Maßnahmengrup-

pen B bis E und I darf der Verpflichtungszeit-

raum gemäß Artikel 70 Absatz 6 der Verord-

nung (EU) Nr. 2021/2115 die Dauer von fünf 

Jahren nicht unterschreiten und kann bis zum 

Ende des EU-Förderzeitraums verlängert wer-

den. 

 

Bei Maßnahmen nach Maßnahmengruppe F 

und G darf der Verpflichtungszeitraum gemäß 

Artikel 70 Absatz 6 Buchstabe b der Verord-

nung (EU) Nr. 2021/2115 die Dauer von einem 

Jahr nicht unterschreiten und kann jährlich bis 

zum Ende des EU-Förderzeitraums für die 

Dauer eines weiteren Jahres verlängert wer-

den.  

 

Für MSUL-Maßnahmen, die eine Förderung 

gemäß oder in der Art von Artikel 28, 29 und 

33 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 erhal-

ten, können in der Übergangszeit ab 2021 ab-

weichende Verpflichtungszeiträume gemäß 

den jeweiligen Bestimmungen der Artikel 28 

Absatz 5, Artikel 29 Absatz 3 und Artikel 33 

Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 

in der durch Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 

2020/2220 geänderten Fassung eingegangen 

werden. 

 

Die Förderung von Maßnahmen gemäß Arti-

kel 28, 29 und 33 der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 erfolgt in Verbindung mit einer 

Revisionsklausel gemäß Artikel 48 der Verord-

nung (EU) Nr. 1305/2013 zur Anpassung an 

geänderte rechtliche Rahmenbedingungen. 

Wird die Anpassung vom Begünstigten nicht 

akzeptiert, so endet die Verpflichtung, ohne 

dass Sanktionen oder eine Rückzahlung der 

für den bereits erbrachten Verpflichtungszeit-

raum erfolgten Zahlungen gefordert werden. 

 

Die Förderung von Maßnahmen gemäß Arti-

kel 70 der Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 er-

folgt ebenfalls in Verbindung mit einer Revisi-

onsklausel gemäß Artikel 70 Absatz 7 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 2021/2115 zur Anpassung 

an geänderte rechtliche Rahmenbedingungen. 

Wird die Anpassung vom Begünstigten nicht 

akzeptiert, so endet die Verpflichtung, ohne 

dass Sanktionen oder eine Rückzahlung der 

für den bereits erbrachten Verpflichtungszeit-

raum erfolgten Zahlungen gefordert werden. 

1.2 Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger sind vorbehaltlich 

spezieller Regelungen bei einzelnen Maßnah-

men: 

 

1.2.1 Betriebsinhaber als natürliche oder ju-

ristische Person oder Vereinigung natürlicher 

oder juristischer Personen, die eine landwirt-

schaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren Nut-

zung überwiegend landwirtschaftlichen Zwe-

cken dient, ausüben und den Betrieb selbst 

bewirtschaften. 

 

1.2.2 Landwirte im Sinne des Artikels 3 

Nummer 1 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115, 

die eine landwirtschaftliche Tätigkeit gemäß 

der Festlegung durch die Mitgliedstaaten im 

Einklang mit Artikel 4 Absatz 2 Verordnung 



(EU) Nr. 2021/2115 ausüben. Die Festlegung 

ist in § 3 GAPDZV4 erfolgt. 

1.3 Gebiet 

Die Begriffe „Gebiet“, „gebietsspezifisch“ oder 

„gebietsbezogen“ beziehen sich auf Gebiete, 

die kleiner sind als die Gesamtheit der ländli-

chen Räume eines Landes und die mittels ob-

jektiver Kriterien abgegrenzt werden können. 

1.4 Art und Höhe der Zuwendung 

Grundlage für die Beträge bei den Maßnah-

mengruppen B bis G und K sind bundesweite 

Durchschnittswerte und -betrachtungen. Sie 

sind grundsätzlich so bemessen, dass damit 

Einkommensverluste auf Standorten ausge-

glichen werden können, deren natürliches 

Einkommenspotenzial dem bundesweiten 

Durchschnitt entspricht. 

 

Im Falle einer Förderung nach den Maßnah-

mengruppen B bis G und K können die Länder 

die unter „Art und Höhe der Zuwendung“ ge-

nannten Beträge um bis zu 30 % anheben oder 

absenken. 

Alternativ können die Länder die Höhe der Zu-

wendungen in Abhängigkeit von der Ertrags-

fähigkeit der Standorte nach den Ertragsmess-

zahlen (EMZ) der betreffenden Flächen staf-

feln. In diesem Falle können sie die unter „Art 

und Höhe der Zuwendung“ genannten Be-

träge um bis zu 80 % (Standorte ab 8.000 EMZ) 

anheben und um bis zu 30 % (Standorte mit 

weniger als 4.000 EMZ) absenken. 

 

Soweit in Gebieten oder auf bestimmten Flä-

chen des Zuwendungsempfängers Teile der 

Zuwendungsvoraussetzungen auf andere 

Weise öffentlich-rechtlich vorgeschrieben 

                                                      
4 Verordnung über die Durchführung der GAP-Direktzahlungen (GAP-Direktzahlungen-Verordnung- GAPDZV vom 24. Januar 2022), BGBL. I S.139 
5 Verordnung zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden Konditionalität (GAP-Konditionalitäten-Verordnung 

GAPKondV vom 7. Dezember 2022) BGBL I, S. 2244 

sind, dürfen durch die Zuwendung nur die Zu-

wendungsvoraussetzungen ausgeglichen 

werden, die nicht anderweitig rechtlich vorge-

schrieben sind. Die Länder bestimmen in die-

sen Fällen die Höhe der entsprechenden Ver-

ringerung der Zuwendungshöhe. Hiervon aus-

genommen ist der Förderbereich K, „1.0, För-

derung besonders nachhaltiger Verfahren im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der FFH- 

und der Vogelschutzrichtlinie.“ 

 

Zur Einhaltung von Artikel 70 Absatz 3 Buch-

stabe a der Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 in 

Bezug auf § 15 der GAPKondV5 ist in den För-

dersätzen der Maßnahmen B 1, C 1- C 4 und D 

1 - D 3 ein pauschaler Abzug enthalten. 

1.5 Ertragsmesszahl 

Ertragsmesszahl (EMZ) 

Für die Berechnung der Höhe der Zuwendung 

nach der Standortqualität wird die Ertrags-

messzahl je Hektar angewendet. Sie wird fol-

gendermaßen bestimmt: 

 

Fläche in Ar (100 m²), für die die Acker-/Grün-

landzahl gilt, × Acker-/Grünlandzahl = EMZ. 

Ist eine Fläche kleiner als ein Hektar, kommt 

die Zuwendungshöhe zur Anwendung, die der 

EMZ entspricht, die sich bei Hochrechnung 

der EMZ auf einen Hektar ergibt. 



2.0 Weitere Bestimmungen 

2.1 Allgemeine Vorgaben 

Gemäß Artikel 28 Absatz 3 sowie Artikel 29 

Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 

ist bei der Ausgestaltung der GAK-Maßnah-

men des Förderbereiches 4 sicherzustellen, 

dass die Maßnahmen über folgende Anforde-

rungen hinausgehen:  

- die einschlägigen obligatorischen 

Grundanforderungen gemäß Titel VI 

Kapitel I der Verordnung (EU) 

Nr. 1306/20136, 

- die einschlägigen Kriterien und Min-

desttätigkeiten gemäß § 2 der Direkt-

ZahlDurchfV7, 

- die einschlägigen Mindestanforderun-

gen für den Einsatz von Düngemitteln 

und Pflanzenschutzmitteln oder 

- sonstige einschlägige verpflichtende 

Anforderungen des nationalen Rechts. 

 

Bei der Ausgestaltung von entsprechenden 

GAK-Maßnahmen ist gemäß Artikel 33 der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sicherzustel-

len, dass die Maßnahmen über die einschlägi-

gen obligatorischen Grundanforderungen 

nach Tiret 1 sowie der sonstigen einschlägigen 

verpflichtenden Anforderungen nach Tiret 4 

hinausgehen. 

 

Soweit die Maßnahmen und die entsprechen-

den maßnahmenspezifisch relevanten Grund-

anforderungen nicht bereits Gegenstand der 

Nationalen Rahmenregelung Deutschlands 

nach der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 

                                                      
6  Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und 

das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) 
Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 (ABL. L 347 vom 20.12.2013, S. 549). 

7 Direktzahlungen-Durchführungsverordnung vom 3. November 2014 (BGBL. I S. 1690), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 11. April 
2022 (BAnz AT 13.04.2022 V1) geändert worden ist 

8 GAP-Konditionalitäten-Gesetz vom 16. Juli 2021 (BGBL. I S. 2996) 

sind, werden sie von den Ländern in ihren Ent-

wicklungsprogrammen für den ländlichen 

Raum nach der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 bzw. in länderspezifischen För-

derrichtlinien dargestellt. 

 

Gemäß Artikel 70 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 2021/2115 haben die Bundesländer 

bei der Ausgestaltung der GAK-Fördermaß-

nahmen des Förderbereiches 4 sicherzustel-

len: 

- dass die Maßnahmen über die ein-

schlägigen Grundanforderungen an 

die Betriebsführung und die GLÖZ-

Standards gemäß § 3 Absatz 1 GAP-

KondG8 hinausgehen, 

- dass die Maßnahmen über die ein-

schlägigen Mindestanforderungen für 

den Einsatz von Dünge- und Pflanzen-

schutzmitteln oder für das Tierwohl 

sowie über sonstige einschlägige ver-

pflichtende Anforderungen gemäß na-

tionalem und Unionsrecht hinausge-

hen. Diese Anforderung gilt nicht für 

Maßnahmen im Zusammenhang mit 

Agrarforstsystemen der Maßnahmen-

gruppe L und der Pflege von Auffors-

tungsflächen, 

- dass die Maßnahmen über die für die 

Erhaltung der landwirtschaftlichen 

Fläche gemäß Artikel 4 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 fest-

gelegten Bedingungen hinausgehen, 

- und sich von Verpflichtungen unter-

scheiden, für die Zahlungen gemäß Ar-

tikel 31 der Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 gewährt werden. 



Für Verpflichtungen nach Tiret 2 kann gemäß 

Artikel 70 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115, wenn im nationalen Recht 

neue, über die im Unionsrecht festgelegten 

entsprechenden Mindestanforderungen hin-

ausgehende Anforderungen eingeführt wer-

den, für einen Zeitraum von höchstens 24 Mo-

naten ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anforde-

rungen für den Betrieb verbindlich werden, 

eine Unterstützung gewährt werden, wenn die 

Verpflichtungen zur Einhaltung dieser Anfor-

derungen beitragen. 

2.2 Kürzung oder Nichtgewährung 

der Zuwendung 

Die Zuwendungen sind durch die Bundeslän-

der entsprechend der Artikel 97 Absatz 1 und 

2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 in Ver-

bindung mit Artikel 28 Absatz 3 der Verord-

nung (EU) Nr. 1305/2013 bzw. Artikel 84 Ab-

satz 1, 85 Absatz 1 Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2116 in Verbindung mit Artikel 70 

Absatz 3 Verordnung Nr. 2021/2115 zu kür-

zen oder nicht zu gewähren, wenn der Zuwen-

dungsempfänger während des Verpflich-

tungszeitraumes aufgrund einer ihm zure-

chenbaren Handlung oder Unterlassung die in 

Übereinstimmung mit 2.1 durch die Bundes-

länder formulierten Pflichten nicht, nicht rich-

tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig in 

seinem gesamten Betrieb erfüllt. 

 

In diesem Fall wird die in dem Förderjahr zu 

gewährende Zuwendung, in dem die Pflichten 

nicht erfüllt wurden oder werden, gekürzt o-

der nicht gewährt. Die Entscheidung über die 

Höhe der Kürzung oder über die Nichtgewäh-

rung der Zuwendung ergeht entsprechend 

                                                      
9 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Einführung von Übergangsvorschriften (ABL. L 227 vom 31.07.2014, S. 1). 

den einschlägigen Vorschriften des Europäi-

schen Rechts. Im Übrigen gelten die nationa-

len Bestimmungen. 

2.3 Veränderungen im Verpflich-

tungszeitraum 

2.3.1 Umwandlung der Verpflichtung 

 

2.3.1.1 Im Falle der Umwandlung einer Ver-

pflichtung gemäß Artikel 28, 29 und 33 der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 innerhalb des 

Verpflichtungszeitraumes gelten die Bestim-

mungen des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe a 

und b der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 807/20149, im Falle einer anderweitigen 

Anpassung der Verpflichtung innerhalb des 

Verpflichtungszeitraumes gelten die Bestim-

mungen des Artikels 14 Absatz 2 der Delegier-

ten Verordnung (EU) Nr. 807/2014. 

 

2.3.1.2 Im Falle der Umwandlung einer Ver-

pflichtung gemäß Artikel 70 Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 innerhalb des Verpflichtungs-

zeitraumes gelten folgende Bestimmungen: 

Eine Verpflichtung gemäß Artikel 70 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 2021/2115 kann während 

des laufenden Verpflichtungszeitraums in eine 

andere Verpflichtung umgewandelt werden, 

sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

- die Umwandlung bringt erhebliche 

Vorteile für die Umwelt oder den Tier-

schutz mit sich, 

- die bereits eingegangene Verpflich-

tung wird wesentlich erweitert, 

- die betreffenden Verpflichtungen sind 

für das betreffende Land im GAP-SP 

programmiert. 

 



Eine neue Verpflichtung wird für den gesam-

ten, in der betreffenden Verpflichtung ge-

nannten Zeitraum eingegangen, unabhängig 

vom Zeitraum, in dem die ursprüngliche Ver-

pflichtung bereits umgesetzt wurde. 

 

2.3.2 Vergrößerung der Fläche des Betrie-

bes (Maßnahmengruppen B bis E sowie G 

und I) 

 

2.3.2.1 Im Falle der Vergrößerung der Fläche 

des Betriebes (Maßnahmengruppen B bis E 

sowie G und I) während der Dauer der Ver-

pflichtung gemäß Artikel 28, 29 und 33 der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gelten die 

Bestimmungen des Artikels 15 Absätze 1 und 

2 der Delegierten Verordnung Nr. 807/2014. 

 

2.3.2.2 Im Falle der Vergrößerung der Fläche 

des Betriebes während der Dauer der Ver-

pflichtung gemäß Artikel 70 der Verordnung 

(EU) Nr. 2021/2115 gelten folgende Bestim-

mungen: 

 

2.3.2.2 a) Vergrößert ein Begünstigter wäh-

rend der Laufzeit der als Voraussetzung für die 

Gewährung der Förderung eingegangenen 

Verpflichtung seine Betriebsfläche, so kann 

die zusätzliche Fläche für den restlichen Ver-

pflichtungszeitraum in die Verpflichtung ein-

bezogen oder die ursprüngliche Verpflichtung 

des Begünstigten durch eine neue Verpflich-

tung ersetzt werden. Das gleiche gilt in Fällen, 

in denen die in eine Verpflichtung einbezoge-

nen Flächen innerhalb des Betriebs vergrößert 

werden. 

 

2.3.2.2 b) Die Ausdehnung der Verpflichtung 

auf zusätzliche Flächen gemäß Buchstabe a ist 

nur unter folgenden Bedingungen möglich: 

- sie dient den Umweltzielen der Ver-

pflichtung, 

- sie ist durch die Art der Verpflichtung, 

die Länge des restlichen Zeitraums und 

die Größe der zusätzlichen Fläche ge-

rechtfertigt, 

- sie beeinträchtigt nicht die wirksame 

Überprüfung der Einhaltung der Ge-

währungsvoraussetzungen. Die ur-

sprüngliche Laufzeit der Verpflichtung 

wird eingehalten. 

 

Eine bestehende Verpflichtung kann gemäß 

Buchstabe a auch eine neue Verpflichtung er-

setzt werden, sofern die neue Verpflichtung 

für die gesamte Fläche eingegangen wird und 

Bedingungen umfasst, die mindestens ge-

nauso strikt sind wie die der ursprünglichen 

Verpflichtung. 

Wird die ursprüngliche Verpflichtung durch 

eine neue ersetzt, so wird die neue Verpflich-

tung für den gesamten, in der betreffenden 

Maßnahme genannten Zeitraum eingegangen, 

unabhängig vom Zeitraum, in dem die ur-

sprüngliche Verpflichtung bereits umgesetzt 

wurde. 

 

2.3.3 Vergrößerung des Tierbestandes 

(Maßnahmengruppe F) 

 

2.3.3.1 Im Falle der Vergrößerung des Tierbe-

standes eines in eine Fördermaßnahme nach 

Maßnahmengruppe F einbezogenen Betriebs-

zweiges während der Dauer der Verpflichtung 

gemäß Artikel 28, 29 und 33 der Verordnung 

(EU) Nr. 1305/2013 können die Länder eine 

entsprechende Anpassung der Verpflichtung 

unter den Voraussetzungen des Artikels 14 

Absatz 2 Satz 1 und 2 der Delegierten Verord-

nung (EU) Nr. 807/2014 vornehmen. 

 

2.3.3.2 Im Falle der Vergrößerung des Tierbe-

standes eines in eine Fördermaßnahme zur 

Verbesserung des Tierwohls einbezogenen 



Betriebszweiges mit mehrjährigem Verpflich-

tungszeitraum können die Länder während 

der Dauer der Verpflichtung eine entspre-

chende Anpassung der Verpflichtung unter 

folgenden Voraussetzungen vornehmen: 

- Anpassungen von Verpflichtungen ge-

mäß Artikel 70 der Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 können während des 

betreffenden Verpflichtungszeitraums 

genehmigt werden, sofern eine solche 

Anpassung mit Blick auf die Zielset-

zungen der ursprünglichen Verpflich-

tung hinreichend begründet ist, 

- der Begünstigte erfüllt die angepasste 

Verpflichtung während der restlichen 

Laufzeit der ursprünglichen Verpflich-

tung, 

- solche Anpassungen können auch in 

der Verlängerung der Laufzeit der Ver-

pflichtung bestehen. 

 

2.3.4 Übergang von Betrieben, Flächen o-

der Betriebszweigen an andere Personen 

 

2.3.4.1 Im Falle des Übergangs von Betrieben, 

Flächen oder Betriebszweigen an andere Per-

sonen während des Verpflichtungszeitraums 

einer Verpflichtung gemäß Artikel 28, 29 und 

33 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gelten: 

- für flächenbezogene Verpflichtungen 

die Bestimmungen des Artikels 47 Ab-

satz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 und 

- für tierschutzbezogene Verpflichtun-

gen die Bestimmungen des Artikels 47 

Absatz 5 dieser Verordnung in Verbin-

dung mit. Artikel 14 Absatz 2 der Dele-

gierten Verordnung (EU) 

Nr. 807/2014. 

 

2.3.4.2 Im Falle des Übergangs von Betrieben, 

Flächen oder Betriebszweigen an andere Per-

sonen während des Verpflichtungszeitraums 

einer Verpflichtung gemäß Artikel 70 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 2021/2115 gelten für flä-

chenbezogene Verpflichtungen folgende 

Bestimmungen:  

- wird die Gesamtheit oder ein Teil der 

Fläche, auf die sich die Verpflichtung 

bezieht, oder der gesamte Betrieb 

während des Zeitraums, für den die 

Verpflichtung eingegangen wurde, an 

eine andere Person übertragen, so 

kann die Verpflichtung oder ein Teil 

dieser, der der übertragenen Fläche 

entspricht, für die verbleibende Lauf-

zeit von dieser anderen Person über-

nommen werden oder auslaufen, ohne 

dass für den tatsächlichen Verpflich-

tungszeitraum eine Rückzahlung ge-

fordert wird, 

- für tierbezogene Verpflichtungen gel-

ten die vorstehenden Bestimmungen 

analog für den Übergang des Tierbe-

standes. 

 

2.3.5 Sonstige Veränderungen 

 

2.3.5.1 Für den Fall sonstiger, von den Num-

mern 2.3.1 bis 2.3.4 nicht erfasster betriebli-

cher Veränderungen im Verpflichtungszeit-

raum einer Verpflichtung gemäß Artikel 28, 29 

und 33 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, 

ist eine angemessene Anpassung der Ver-

pflichtung möglich. 

 

Dabei sind bei flächenbezogenen Verpflich-

tungen die Voraussetzungen des Artikels 47 

Absatz 1 Buchstaben b) und c) der Verordnung 

(EU) Nr. 1305/2013 zu beachten. 

 



Bei tierbezogenen Verpflichtungen kann eine 

entsprechende Anpassung der Verpflichtung 

unter den Voraussetzungen des Artikels 14 

Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 807/2014 vorgenommen werden. 

 

2.3.5.2 Für den Fall sonstiger, von den voran-

gegangenen Beschreibungen nicht erfasster 

betrieblicher Veränderungen im Verpflich-

tungszeitraum, ist eine angemessene Anpas-

sung der Verpflichtung möglich. 

 

Dabei sind bei flächenbezogenen Verpflich-

tungen folgende Voraussetzungen zu beach-

ten: 

 

Die Anzahl Hektar, für die eine Verpflichtung 

gemäß Artikel 70 der Verordnung (EU) Nr. 

2021/2115 gilt, kann von Jahr zu Jahr unter-

schiedlich sein, wenn 

- sich die betreffende Verpflichtung 

nicht auf feste Parzellen bezieht und 

- die Verwirklichung des Verpflich-

tungsziels nicht gefährdet wird. 

 

Bei tierbezogenen Verpflichtungen kann eine 

entsprechende Anpassung der Verpflichtung 

unter den folgenden Voraussetzungen vorge-

nommen werden: 

- Anpassungen von Verpflichtungen ge-

mäß Artikel 70 der Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 können während des 

betreffenden Verpflichtungszeitraums 

genehmigt werden, sofern eine solche 

Anpassung mit Blick auf die Zielset-

zungen der ursprünglichen Verpflich-

tung hinreichend begründet ist. Der 

Begünstigte erfüllt die angepasste Ver-

pflichtung während der restlichen 

                                                      
10  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der Kommission vom 11. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 in Bezug auf 

das integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und die Bedingungen für die Ablehnung oder Rücknahme von Zahlungen sowie für Verwal-
tungssanktionen im Rahmen von Direktzahlungen, Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum und der Cross-Compliance (ABL. L 181 
vom 20.06.2014, S. 48). 

Laufzeit der ursprünglichen Verpflich-

tung, 

- solche Anpassungen können auch in 

der Verlängerung der Laufzeit der Ver-

pflichtung bestehen. 

 

Ist der Begünstigte an der weiteren Erfüllung 

seiner eingegangenen Verpflichtungen gehin-

dert, weil der Betrieb oder ein Teil des Betriebs 

neu parzelliert wurde, Gegenstand von Flur-

bereinigungsverfahren oder von den zuständi-

gen öffentlichen Behörden gebilligten Boden-

ordnungsverfahren ist, so sind die Verpflich-

tungen an die neue Lage des Betriebs anzu-

passen. Erweist sich eine solche Anpassung als 

unmöglich, so endet die Verpflichtung, ohne 

dass für den tatsächlichen Verpflichtungszeit-

raum eine Rückzahlung gefordert wird. 

 

2.3.6 Veränderungen durch höhere Gewalt 

In Fällen höherer Gewalt und außergewöhnli-

cher Umstände gemäß Artikel 2 der Verord-

nung (EU) Nr. 1306/2013 gelten die Bestim-

mungen des Artikels 47 Absatz 4 der Verord-

nung (EU) Nr. 1305/2013 in Verbindung mit 

Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 640/201410 beziehungsweise Kapitel 4.7.3, 

Ziffer 4.3 des GAP-Strategieplans in Konkreti-

sierung der Verordnung (EU) Nr. 2021/2115. 

 



2.3.7 Anwendung mehrerer Maßnahmen 

Im Falle der Anwendung mehrerer Maßnah-

men nach Maßnahmengruppen B bis L auf 

Flächen des Betriebes gilt Artikel 11 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 808/201411 beziehungs-

weise Kapitel 4.7.3, Ziffer 11 des GAP-Strate-

gieplans, sowie die in Anlage 1 (Link zu Kom-

binationstabellen) dargelegten Kombinati-

onsmöglichkeiten bzw. Ausschlüsse. 

                                                      
11  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes (ELER, ABL. L 227 vom 31.07.2014, S. 18). 

 

  



 

A. Förderung der Zusammenarbeit im ländlichen Raum für eine markt- und 

standortangepasste sowie umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließ-

lich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege 

 
Maßnahmen 

1.0 Erarbeitung von Konzepten zur markt- 

und standortangepassten sowie um-

weltgerechten Landbewirtschaftung 

einschließlich Vertragsnaturschutz 

und Landschaftspflege im Wege der 

Zusammenarbeit (MSUL-Konzepte) 

2.0 Konzeptbegleitung zur markt- und 

standortangepassten sowie umwelt-

gerechten Landbewirtschaftung ein-

schließlich Vertragsnaturschutz und 

Landschaftspflege im Wege der Zu-

sammenarbeit (MSUL-Management) 

 

Allgemeiner Zweck der Förderung 

 

Zweck der Förderung ist es, Effektivität und 

Effizienz von Maßnahmen zur markt- und 

standortangepassten sowie umweltgerechten 

Landbewirtschaftung einschließlich Vertrags-

naturschutz und Landschaftspflege sowie be-

sonders tiergerechter Haltungsverfahren im 

Wege der Zusammenarbeit der beteiligten 

Antragsteller mit anderen relevanten Akteu-

ren zu steigern. 

1.0 Erarbeitung von Konzepten zur 

markt- und standortangepass-

ten sowie umweltgerechten 

Landbewirtschaftung ein-

schließlich Vertragsnaturschutz 

und Landschaftspflege im Wege 

der Zusammenarbeit (MSUL-

Konzepte) 

1.1 Zuwendungszweck 

Im Rahmen der Verbesserung der Agrarstruk-

tur zielt die Förderung darauf ab, die strate-

gisch-planerische Grundlage für eine effektive 

und effiziente markt- und standortangepasste 

sowie umweltgerechte Landbewirtschaftung 

einschließlich Vertragsnaturschutz und Land-

schaftspflege mit Maßnahmen der GAK zu 

schaffen. 

 

Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2026 befris-

tet. 

1.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

1.2.1 Förderfähig ist die Erarbeitung inte-

grierter Konzepte zur markt- und standortan-

gepassten sowie umweltgerechten Landbe-

wirtschaftung einschließlich Vertragsnatur-

schutz und Landschaftspflege als Vorplanung 

i. S. d. § 1 Absatz 2 GAKG im Rahmen von Ko-

operationen. 



1.2.2 Nicht zuwendungsfähig sind: 

a) Maßnahmen, die auf Grund öffentlich-

rechtlicher Vorgaben vorgeschrieben 

sind, 

b) Leistungen der öffentlichen Verwal-

tung, 

c) Aufwendungen nach Nummer 1.2.1 

bei Erzeugerzusammenschlüssen, Ko-

operationen oder Operationellen 

Gruppen im Sinne der Begriffsbestim-

mungen des Förderbereichs 3 „Verbes-

serung der Vermarktungsstrukturen“. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Gefördert werden können: 

 

1.3.1 Betriebsinhaber oder Zusammen-

schlüsse von Betriebsinhabern als natürliche 

oder juristische Person oder Vereinigung na-

türlicher oder juristischer Personen mit eige-

ner Rechtspersönlichkeit, die eine landwirt-

schaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren Nut-

zung überwiegend landwirtschaftlichen Zwe-

cken dient, ausüben und den Betrieb selbst 

bewirtschaften. 

 

1.3.2 Landwirte oder Zusammenschlüsse 

von Landwirten im Sinne des Artikels 3 Num-

mer 1 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 die eine 

landwirtschaftliche Tätigkeit gemäß der Fest-

legung durch die Mitgliedstaaten im Einklang 

mit Artikel 4 Absatz 2 Verordnung (EU) Nr. 

2021/2115 ausüben. 

 

1.3.3 Zusammenschlüsse von Betriebsinha-

bern oder Landwirten im vorgenannten Sinne 

mit eigener Rechtspersönlichkeit mit anderen 

relevanten Akteuren gemäß Nummer 1.4.4, 

die sich zum Zweck der gemeinsamen Kon-

zeptentwicklung gemäß Nummer 1.1 gebildet 

haben. 

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

1.4.1 MSUL-Konzepte beziehen sich auf 

a) die Gesamtheit des landwirtschaftli-

chen Betriebs eines Betriebsinhabers 

oder 

b) die Gesamtheit oder Teile der land-

wirtschaftlichen Betriebe mehrerer 

Betriebsinhaber oder 

c) die Gesamtheit oder Teile der land-

wirtschaftlichen Betriebe von Zusam-

menschlüssen von Betriebsinhabern. 

 

1.4.2 Die Konzepte sollen folgende Ele-

mente enthalten: 

a) eine Analyse der betriebswirtschaftli-

chen bzw. landwirtschaftlichen Aus-

gangslage, 

b) eine Beschreibung der Belange des 

Umwelt-, Natur- bzw. Tierschutzes, 

c) eine Auflistung der Entwicklungsziele 

unter Berücksichtigung der Prioritäten 

nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 bzw. der spezifischen 

Ziele aus Artikel 6 Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115, soweit diese im Rah-

men einer markt- und standortange-

passten sowie umweltgerechten Land-

bewirtschaftung einschließlich Ver-

tragsnaturschutz und Landschafts-

pflege relevant sind, 

d) Darlegung der Entwicklungsstrategie, 

der Handlungsfelder und der konkre-

ten Maßnahmen zur markt- und 

standortangepassten sowie umwelt-

gerechten Landbewirtschaftung ein-

schließlich Vertragsnaturschutz und 

Landschaftspflege sowie besonders 

tiergerechter Haltungsverfahren, 

e) einen Arbeits- und Zeitplan, 

f) Kriterien für die Bewertung der Zieler-

reichung. 

 



1.4.3 MSUL-Konzepte können sich prob-

lemorientiert auf thematische Schwerpunkte 

beschränken. 

 

1.4.4 Die Konzepte werden im Wege der Zu-

sammenarbeit der beteiligten Antragsteller 

mit anderen relevanten Akteuren erstellt. 

 

Als relevante Akteure kommen insbesondere 

in Betracht: 

a) die Vertretungen des landwirtschaftli-

chen Berufsstandes, 

b) die Selbsthilfeeinrichtungen der Land- 

und Forstwirtschaft, 

c) die Wasser- und Bodenverbände bzw. 

entsprechende Unterhaltungsver-

bände, 

d) die Anbauverbände des ökologischen 

Landbaus, 

e) die Vereinigungen, in denen Gemein-

den oder Gemeindeverbände, Land-

wirte und Vereinigungen, die im 

Schwerpunkt die Ziele des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege 

fördern, gleichberechtigt vertreten 

sind (Landschaftspflegeverbände), 

f) die anerkannten Naturschutzver-

bände, 

g) die Umweltverbände, 

h) die Landwirtschaftskammern bzw. 

entsprechende Einrichtungen in Län-

dern, in denen keine Landwirtschafts-

kammern bestehen, 

i) die Gebietskörperschaften, 

j) andere Träger öffentlicher Belange. 

 

Näheres zur Auswahl der relevanten Akteure 

regeln die Länder. 

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

1.5.1 Die Zuwendungen werden als Zu-

schuss gewährt. 

1.5.2 Zuschüsse können bis zu einer Höhe 

von 80 % gewährt werden. Die Länder können 

Konzepte mit besonderer Bedeutung für Um-

welt-, Natur-, Klimaschutz oder Tierschutz 

mit bis zu 100 % fördern. 

 

1.5.3 Der Zuschuss je Konzept kann einma-

lig bis zu 50.000 Euro betragen. Eine Fort-

schreibung in der nächsten Förderperiode ist 

mit einem Zuschuss von bis zu 20.000 Euro 

möglich. 

1.6 Andere Verpflichtungen 

Das Konzept ist im Rahmen seiner Zielsetzung 

mit bereits vorhandenen oder beabsichtigten 

behördenverbindlichen Planungen, Konzep-

ten oder Strategien abzustimmen. Der Ab-

stimmungsprozess ist zu dokumentieren. 



2.0 Konzeptbegleitung zur markt- 

und standortangepassten sowie 

umweltgerechten Landbewirt-

schaftung einschließlich Ver-

tragsnaturschutz und Land-

schaftspflege im Wege der Zu-

sammenarbeit (MSUL-Manage-

ment) 

2.1 Zuwendungszweck 

Im Rahmen der Verbesserung der Agrarstruk-

tur zielt die Förderung darauf ab, die Entwick-

lungsprozesse zur markt- und standortange-

passten sowie umweltgerechten Landbewirt-

schaftung einschließlich Vertragsnaturschutz 

und Landschaftspflege sowie besonders tier-

gerechter Haltungsverfahren zu initiieren, zu 

organisieren und die Umsetzung entspre-

chender Projekte zu begleiten. 

 

Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2026 befris-

tet. 

2.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

2.2.1 Förderfähig ist das MSUL-Manage-

ment zur 

a) Information, Beratung und Aktivie-

rung der Beteiligten, 

b) Identifizierung und Erschließung 

räumlicher oder sachlicher Entwick-

lungspotenziale, 

c) Identifizierung und Beförderung ziel-

gerichteter Maßnahmen, 

d) Umsetzung des Arbeitsplans nach 

Nummer 1.4.2. 

 

Näheres regeln die Länder. 

2.2.2 Nicht zuwendungsfähig sind: 

a) Maßnahmen, die auf Grund öffentlich-

rechtlicher Vorgaben vorgeschrieben 

sind, 

b) Leistungen der öffentlichen Verwal-

tung. 

 

2.2.3 Nicht zuwendungsfähig sind ferner 

Aufwendungen nach Nummer 2.2.1 bei Erzeu-

gerzusammenschlüssen, Kooperationen oder 

operationellen Gruppen im Sinne der Begriffs-

bestimmungen des Förderbereichs 3 „Verbes-

serung der Vermarktungsstrukturen“. 

2.3 Zuwendungsempfänger 

Gefördert werden können: 

 

2.3.1 Zusammenschlüsse von Betriebsinha-

bern als natürliche oder juristische Person o-

der Vereinigung natürlicher oder juristischer 

Personen mit eigener Rechtspersönlichkeit, 

die eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf Flä-

chen, deren Nutzung überwiegend landwirt-

schaftlichen Zwecken dient, ausüben und die 

Betriebe selbst bewirtschaften. 

 

2.3.2 Zusammenschlüsse von Landwirten im 

Sinne des Artikels 3 Nummer 1 Verordnung 

(EU) Nr. 2021/2115 die eine landwirtschaftli-

che Tätigkeit gemäß der Festlegung durch die 

Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 4 Ab-

satz 2 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 ausü-

ben. 

 

2.3.3 Zusammenschlüsse von Betriebsinha-

bern oder Landwirten im vorgenannten Sinne 

mit eigener Rechtspersönlichkeit mit anderen 

relevanten Akteuren gemäß Nummer 2.4.2. 

 



2.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

2.4.1 Das MSUL-Management ist nur för-

derfähig, wenn Stellen außerhalb der öffentli-

chen Verwaltung die Funktion des Manage-

ments wahrnehmen. 

 

2.4.2 Das Management erfolgt im Wege der 

Zusammenarbeit der beteiligten Antragsstel-

ler mit anderen relevanten Akteuren. 

 

Als relevante Akteure kommen insbesondere 

in Betracht: 

a) die Vertretungen des landwirtschaftli-

chen Berufsstandes, 

b) die Selbsthilfeeinrichtungen der Land- 

und Forstwirtschaft, 

c) die Wasser- und Bodenverbände bzw. 

entsprechende Unterhaltungsver-

bände, 

d) die Anbauverbände des ökologischen 

Landbaus, 

e) die Vereinigungen, in denen Gemein-

den oder Gemeindeverbände, Land-

wirte und Vereinigungen, die im 

Schwerpunkt die Ziele des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege 

fördern, gleichberechtigt vertreten 

sind (Landschaftspflegeverbände), 

f) die anerkannten Naturschutzver-

bände, 

g) die Umweltverbände, 

h) die Landwirtschaftskammern bzw. 

entsprechende Einrichtungen in Län-

dern, in denen keine Landwirtschafts-

kammern bestehen, 

i) die Gebietskörperschaften, 

j) andere Träger öffentlicher Belange. 

 

Näheres zur Auswahl der relevanten Akteure 

regeln die Länder. 

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

2.5.1 Die Zuwendungen werden als Zu-

schuss gewährt. 

 

2.5.2 Ein Zuschuss kann für einen Zeitraum 

von höchstens sieben Jahren bis zu einer Höhe 

von 80 % gewährt werden. Die Länder können 

Konzepte mit besonderer Bedeutung für Um-

welt-, Natur-, Klimas- oder Tierschutz mit bis 

zu 100 % fördern. 

 

2.5.3 Der Zuschuss kann jährlich bis zu 

50.000 Euro betragen. 

2.6 Andere Verpflichtungen 

Die Arbeitsschritte sowie die Abstimmung un-

ter den Akteuren der Zusammenarbeit, ihre 

Informations- und Vernetzungsaktivitäten so-

wie Fortschritte bei der Konzeptumsetzung 

sind zu dokumentieren.  



 

B. Förderung des ökologischen Landbaus und anderer besonders nachhaltiger ge-

samtbetrieblicher Verfahren 

 

Maßnahmen 

1.0 Ökologische Anbauverfahren 

2.0 Emissionsarme und Gewässer scho-

nende Ausbringung von Wirtschafts-

düngern 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Ökologische Anbauverfahren 

Ökologische Anbauverfahren werden ange-

wendet, wenn die Bewirtschaftung der land-

wirtschaftlich genutzten Flächen eines Betrie-

bes nach Vorschriften der Verordnung (EU) 

Nr. 2018/84812 in ihrer jeweils geltenden Fas-

sung, durchgeführt wird. 

 

Bezugsfläche 

Die Bezugsfläche ist Grundlage für die Bemes-

sung der Zuwendung für Maßnahme 2.0 und 

wird gemäß dem Antrag auf Direktzahlungen 

des Antragstellers festgestellt. Die Bezugsflä-

che wird durch Multiplikation der Anzahl der 

flüssigen Wirtschaftsdünger erzeugenden 

GVE des Betriebes mit 0,5 Hektar errechnet. 

Sie darf in keinem Falle größer als die land-

wirtschaftlich genutzte Fläche des Betriebes 

sein. Eine flächenspezifische Verpflichtung 

leitet sich daraus nicht ab. 

                                                      
12 Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und 

die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (ABL. L 150 
vom 14.06.2018, S. 1). 

13  Ausgenommen der Bereiche Aquakultur und Bienenhaltung. 

1.0 Ökologische Anbauverfahren 

1.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die nachhaltige Ver-

besserung der natürlichen und wirtschaftli-

chen Produktionsbedingungen im Einklang 

mit den Belangen des Schutzes der Umwelt 

und der Erhaltung und Entwicklung artenrei-

cher Lebensräume der Agrarlandschaften 

durch Förderung der Einführung oder Beibe-

haltung ökologischer Anbauverfahren.  

1.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

Gegenstand der Zuwendung ist die Einfüh-

rung oder Beibehaltung eines ökologischen 

Anbauverfahrens. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2. 

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

Der Zuwendungsempfänger betreibt für die 

Dauer des Verpflichtungszeitraums im gesam-

ten Betrieb13 ökologischen Landbau nach den 

Vorschriften der Verordnung (EU) 

Nr. 2018/848 in ihrer jeweils geltenden Fas-

sung. 

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

Die Höhe der Zuwendung beträgt jährlich: 

 



1.5.1 bei Einführung der Maßnahme 

- 485 Euro je Hektar Gemüsebau, 

- 314 Euro je Hektar Ackerfläche, 

- 320 Euro je Hektar Grünland und 

- 1.210 Euro je Hektar Dauer- oder 

Baumschulkulturen. 

 

Für die ersten beiden Jahre des Verpflich-

tungszeitraumes kann der Betrag angehoben 

werden auf:  

- 485 Euro je Hektar Gemüsebau, 

- 423 Euro je Hektar Ackerfläche, 

- 473 Euro je Hektar Grünland und 

- 1.546 Euro je Hektar Dauer- oder 

Baumschulkulturen. 

 

In diesem Fall werden die für das dritte bis 

fünfte Jahr zu gewährenden Beträge auf die in 

Nummer 1.5.2 genannten Beträge abgesenkt. 

 

1.5.2 bei Beibehaltung der Maßnahme 

- 485 Euro je Hektar Gemüsebau, 

- 242 Euro je Hektar Ackerfläche, 

- 219 Euro je Hektar Grünland und 

- 987 Euro je Hektar Dauer- oder Baum-

schulkulturen. 

 

1.5.3 Für den zusätzlichen Arbeitszeitbedarf 

für die Betriebsführung, beschränkt auf die 

Bereiche Aufzeichnungen, Antragswesen, In-

formation und Weiterbildung zur Erfüllung 

der Vorgaben aus der Verordnung (EU) 

Nr. 2018/848 und der zu ihrer Durchführung 

erlassenen gemeinschaftsrechtlichen Vor-

schriften in der jeweils geltenden Fassung, 

kann sich die Zuwendung um 40 Euro je Hek-

tar, jedoch höchstens um 600 Euro je Unter-

nehmen zum Ausgleich der erforderlichen be-

trieblichen Transaktionskosten nach Artikel 

29 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
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Nr. 1305/2013 bzw. Artikel 70 Absatz 4 Ver-

ordnung (EU) Nr. 2021/2115 erhöhen. 

 

1.5.4 In die Bemessung der Zuwendung 

nach Nummer 1.5.1 und 1.5.2 können die ge-

mäß § 20 Absatz 1 GAPKondV ausgewiesenen 

Flächen bis zu einem Anteil von 4 % der Acker-

fläche mit einbezogen werden. 

 

1.5.5 Wird gleichzeitig eine Förderung für 

- die Bereitstellung von Flächen zur Ver-

besserung der Biodiversität und Erhal-

tung von Lebensräumen durch nicht-

produktive Flächen gemäß § 20 Absatz 

1 Nummer 1 Buchstabe a oder Buch-

stabe b GAPDZG14 in Anspruch ge-

nommen, sind die in Nummer 1.5.1 

und 1.5.2 genannten Beträge nicht zu 

gewähren., 

- die Extensivierung des gesamten Dau-

ergrünlandes des Betriebes gemäß § 

20 Absatz 1 Nummer 4 GAPDZG in An-

spruch genommen, werden die in 

Nummer 1.5.1 und 1.5.2 genannten 

Beträge je Hektar um 50 Euro abge-

senkt, 

- die Bewirtschaftung von Acker- oder 

Dauerkulturflächen des Betriebes 

ohne Verwendung von chemisch-syn-

thetischen Pflanzenschutzmitteln ge-

mäß § 20 Absatz 1 Nummer 6 des 

GAPDZG in Anspruch genommen, 

werden die in Nummer 1.5.1 und 1.5.2 

genannten Beträge um den jeweils ein-

schlägigen Betrag nach Nummer 6 der 

Anlage 4 zu § 16 Absatz 1 GAPDZVO je 

Hektar abgesenkt. 

 

Wird eine Förderung für den Einsatz alternati-

ver Methoden und Verfahren zum chemischen 



Pflanzenschutz gemäß der Interventionskate-

gorie SP-0106 des GAP Strategieplans in An-

spruch genommen, so sind die nach in Num-

mer 1.5.1 und 1.5.2 genannten Beträge um den 

jeweils einschlägigen Betrag zur Vermeidung 

einer Doppelförderung abzusenken. 

1.6 Sonstige Bestimmungen 

1.6.1 Abweichungen von den Vorschriften 

der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 in ihrer je-

weils geltenden Fassung für die ökologische 

Bienenhaltung oder für die ökologische Aqua-

kultur stellen keinen Verstoß gegen die Zu-

wendungsbestimmungen dar. 

 

1.6.2 Wird in einem Entwicklungsprogramm 

eines Landes die Maßnahme „Qualitätsrege-

lungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit-

tel“ nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 bzw. Artikel 77 der Verordnung 

(EU) Nr. 2021/2115 angeboten, so dürfen die 

Fixkosten für die Teilnahme an einer Quali-

tätsregelung nicht zur Berechnung des För-

derbetrages für dasselbe Erzeugnis im Rah-

men der Förderung des ökologischen Land-

baus herangezogen werden. 

 

1.6.3 Die Förderung ist Teil der Nationalen 

Rahmenregelung Deutschlands nach Artikel 6 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 

bzw. des GAP-Strategieplans nach der Ver-

ordnung (EU) Nr. 2021/2115. 
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2.0 Emissionsarme und Gewässer 

schonende Aufbringung von 

Wirtschaftsdüngern 

2.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die Anwendung beson-

ders emissionsarmer und Gewässer schonen-

der gesamtbetrieblicher Verfahren der Auf-

bringung von Wirtschaftsdüngern zur nach-

haltigen Verbesserung der natürlichen und 

wirtschaftlichen Produktionsbedingungen, 

die den Belangen des Schutzes der Umwelt, 

des Klimas und der Erhaltung des natürlichen 

Lebensraumes vereinbar in besonderem Maße 

Rechnung tragen. 

2.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

2.2.1 Gefördert wird die emissionsarme und 

Gewässer schonende Aufbringung der vom 

Betrieb auszubringenden flüssigen Wirt-

schaftsdünger, gemäß § 2 DüngG15, mit Schei-

benschlitzgeräten. 

 

2.2.2 Von einer Förderung nach Nummer 

2.2.1 sind Betriebe ausgeschlossen, die bereits 

auf Grund einer Nebenbestimmung im Be-

scheid zur Genehmigung des Betriebes nach 

§ 4 Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-

schG) i. V. m. § 2 Absatz 1 Nr. 1 der Verord-

nung über genehmigungsbedürftige Anlagen 

(4. BImSchV) verpflichtet sind, Geräte nach 

Nummer 2.4.1 zu verwenden. 

2.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2. 



2.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

2.4.1 Der Zuwendungsempfänger sorgt bei 

einer Förderung nach Nummer 2.2.1 im Ver-

pflichtungszeitraum dafür, dass der flüssige 

Wirtschaftsdünger, gemäß § 2 DüngG, auf den 

Flächen des Betriebes mit Geräten aufge-

bracht wird, die den flüssigen Wirtschaftsdün-

ger mit Scheibenschlitzgeräten direkt in den 

Boden einbringen. 

Die Aufbringung der flüssigen Wirtschafts-

dünger, gemäß § 2 DüngG, kann im Rahmen 

der überbetrieblichen Maschinenverwendung 

stattfinden. 

 

2.4.2 Der Zuwendungsempfänger muss 

Aufbringungszeitpunkte, Flächenkategorie 

(bestelltes oder unbestelltes Ackerland, Dau-

ergrünland) und Aufbringungsmengen je Hek-

tar sowie die jeweilige Gesamtfläche, auf der 

die Aufbringung erfolgt ist, nachweisen. 

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

Die Höhe der Zuwendung beträgt bei einer 

Förderung nach Nummer 2.2.1 jährlich 

34 Euro je Hektar Bezugsfläche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



C. Förderung von besonders nachhaltigen Verfahren im Ackerbau oder bei ein-

jährigen Sonderkulturen 

 

Maßnahmen 

1.0 Vielfältige Kulturen im Ackerbau 

2.0 Integration naturbetonter Strukturele-

mente der Feldflur 

3.0 Förderung des Anbaus mehrjähriger 

Wildpflanzenmischungen 

4.0 Klima, Wasser und Boden schonende 

Nutzung oder Umwandlung von Acker-

land 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Blühstreifen und -flächen werden jährlich auf 

ggf. wechselnden Ackerflächen durch Neuan-

saat geeigneter blütenreicher Saatgutmischun-

gen angelegt. 

 

Mehrjährige Blühstreifen und -flächen werden 

auf einer bestimmten Ackerfläche durch Ansaat 

einer geeigneten blütenreichen Saatgutmi-

schung angelegt, die bei nachlassendem Blüh-

aspekt innerhalb des Verpflichtungszeitraums 

ggf. erneuert werden kann. 

 

Hecken bzw. Knicks, Baumreihen oder Feldge-

hölze werden auf bestimmten Ackerflächen, in 

erosionsgefährdeten Bereichen oder entlang 

von Gewässern oder biologisch sensiblen Berei-

chen (Biotopen) angelegt. Die Größen dieser 

Landschaftselemente richten sich nach den in 

§ 23 Absatz 1 Nr. 1, 2, 3 GAPKondV genannten 

Größenbegrenzungen. 

 

 

Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen werden 

auf bestimmten Ackerflächen als nutzbare, 

durch Ansaat einer geeigneten, in der Regel 

Gräser betonten Saatgutmischung begrünten 

Streifen entlang von Gewässern oder auf erosi-

onsgefährdeten Flächen quer zum Hang, bzw. 

quer zur Hauptwindrichtung oder in erosiven 

Tiefenlinien angelegt, die mindestens für die 

Dauer des Verpflichtungszeitraums beibehalten 

werden. 

 

Ackerrandstreifen werden jährlich auf ggf. 

wechselnden Flächen mit derselben Fruchtart 

wie auf dem Gesamtschlag bestellt, außer Be-

stellmaßnahmen ist keine weitere Bearbeitung 

der Ackerrandstreifen zulässig. Ihre Breite darf 

drei Meter nicht unterschreiten. 



1.0 Vielfältige Kulturen im Ackerbau 

1.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die Anwendung beson-

ders nachhaltiger Produktionsverfahren zur 

Verbesserung der natürlichen und wirtschaftli-

chen Produktionsbedingungen durch ein viel-

fältiges Anbauspektrum im Ackerbau, soweit es 

im Einklang mit den Belangen des Schutzes der 

Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Le-

bensraums steht. 

1.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

Gefördert wird der Anbau von jährlich mindes-

tens fünf verschiedenen Hauptfruchtarten in 

Kombination mit dem Anbau von großkörnigen 

Leguminosen auf der Ackerfläche des Betrie-

bes. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Num-

mer 1.2.1 und 1.2.2. 

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

1.4.1 Der Zuwendungsempfänger baut im 

Verpflichtungszeitraum auf der Ackerfläche des 

Betriebes jährlich mindestens fünf verschie-

dene Hauptfruchtarten an. 

 

1.4.2 Der Anbau jeder Hauptfruchtart darf 

10 % der Ackerfläche nicht unterschreiten und 

er darf 30 % der Ackerflächen nicht überschrei-

ten. 

 

1.4.3 Auf mindestens 10 % der Ackerfläche 

sind großkörnige Leguminosen einschließlich 

Gemengen, die großkörnige Leguminosen ent-

halten, anzubauen. Bei diesen Gemengen muss 

der Anteil an Leguminosen auf der Fläche über-

wiegen. Die Länder legen die Listen der zuge-

lassenen großkörnigen Leguminosen fest.  

1.4.4 Der Getreideanteil darf 66 % der Acker-

fläche nicht überschreiten. 

 

1.4.5 Der Anteil an Gemüse und anderen Gar-

tengewächsen darf 30 % der Ackerflächen nicht 

überschreiten.  

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

1.5.1 Die Höhe der jährlichen Zuwendung be-

trägt:  

- 21 Euro je Hektar Ackerfläche, 

- 0 Euro je Hektar Ackerfläche bei Betrie-

ben, die eine Beihilfe für die Einführung 

oder Beibehaltung ökologischer Anbau-

verfahren erhalten. 

 

1.5.2 Die Höhe der jährlichen Zuwendung 

nach 1.5.1 berücksichtigt eine gleichzeitige In-

anspruchnahme einer Förderung für den Anbau 

vielfältiger Kulturen gemäß § 20 Absatz 1 Num-

mer 2 GAPDZG. Für möglichen Abweichungen 

des Förderbetrages, die nach Nummer 1.4 der 

allgemeinen Bestimmungen des Förderbereichs 

4 aufgrund regionaler Gegebenheiten möglich 

sind, wird der Einkommensnachteil (zusätzliche 

Kosten und Opportunitätskosten) zugrunde ge-

legt und nicht der durch die Ökoregelung redu-

zierte ausgewiesene Förderbetrag. 

1.6 Andere Verpflichtungen 

Flächen, die nicht für die landwirtschaftliche 

Erzeugung genutzt werden, gelten nicht als 

Hauptfruchtart. 

 

1.7 Sonstige Bestimmungen 

1.7.1 Werden mehr als fünf Hauptfruchtarten 

angebaut und wird der Mindestanteil von 10 % 

der Ackerfläche nach Nummer 1.4.2 bei einer o-

der mehreren Hauptfruchtarten nicht erreicht, 

so können Hauptfruchtarten zusammengefasst 



werden bis die in Nummer 1.4.2 genannten An-

bauanteile erreicht werden. 

 

1.7.2 Die Förderung ist Teil der Nationalen 

Rahmenregelung Deutschlands nach Artikel 6 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 

bzw. des GAP-Strategieplans nach der Verord-

nung (EU) Nr. 2021/2115. 

2.0 Integration naturbetonter Struk-

turelemente der Feldflur 

2.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die Anwendung beson-

ders nachhaltiger Verfahren zur Verbesserung 

der natürlichen und wirtschaftlichen Produkti-

onsbedingungen durch Herausnahme von 

Ackerflächen aus der Produktion sowie Bereit-

stellung von naturbetonten Strukturelementen 

der Feldflur, soweit diese Verfahren im Einklang 

mit den Belangen des Schutzes der Umwelt und 

der Erhaltung des natürlichen Lebensraums 

stehen. 

2.2 Gegenstand der Förderung 

Gefördert wird die Bereitstellung und standort-

angepasste Bewirtschaftung von Ackerflächen, 

auf denen Blüh- oder Ackerrandstreifen, Ge-

wässer- oder Erosionsschutzstreifen sowie He-

cken bzw. Knicks, Baumreihen oder Feldge-

hölze (Struktur- und Landschaftselemente) ins-

besondere streifenweise etabliert sowie bewirt-

schaftet, gepflegt oder unterhalten werden. 

2.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Num-

mer 1.2.1 und 1.2.2. 

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

Voraussetzungen für die Gewährung einer Zu-

wendung nach Nummer 2.2 sind, dass der Zu-

wendungsempfänger im Verpflichtungszeit-

raum eine oder mehrere der folgenden Struk-

tur- und Landschaftselemente auf der Ackerflä-

che seines Betriebes anlegt und nach den Best-

immungen dieser Maßnahme bewirtschaftet, 

pflegt oder unterhält: 

- Blühstreifen, die zusätzlich zu solchen 

gemäß § 20 Absatz 1 Nummer 1 Buch-

stabe b GAPDZG angelegt werden, 

- mehrjährige Blühstreifen, 



- Hecken bzw. Knicks, Baumreihen oder 

Feldgehölze, 

- Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen, 

- Ackerrandstreifen. 

 

Diese Flächen werden vom Zuwendungsemp-

fänger im Verpflichtungszeitraum wie folgt be-

wirtschaftet: 

 

2.4.1 Es werden die nachfolgend aufgeführ-

ten Pflanzenbestände oder andere Struktur- o-

der Landschaftselemente etabliert, die zur In-

tegration der Belange des Umweltschutzes in 

die landwirtschaftliche Produktion in dem je-

weiligen Gebiet oder zur Erhaltung von pflan-

zengenetischen Ressourcen geeignet sind. Die 

zu verwendenden Saatgutmischungen, Pflan-

zenarten oder -sorten bzw. Materialien werden 

von den Ländern festgelegt. Ackerrandstreifen 

werden jährlich mit derselben Fruchtart wie auf 

dem Gesamtschlag bestellt. 

 

2.4.2 Auf die Anwendung von Pflanzen-

schutzmitteln und Düngemitteln, die Stickstoff 

enthalten, wird verzichtet. 

 

2.4.3 Die zuständigen Behörden können aus-

nahmsweise genehmigen, dass Pflanzenschutz-

mittel angewendet werden dürfen, soweit dies 

zur Sicherung der Zielerreichung der Maß-

nahme notwendig ist. 

 

2.4.4 Blühstreifen werden jährlich mit einer 

standortangepassten Saatgutmischung bestellt, 

mit der blütenreiche Bestände etabliert werden 

können, die Nützlingen, Bienen oder anderen 

Wildtieren als Wirts-, Nahrungs- oder Schutz-

pflanzen dienen können. Ihre Breite darf fünf 

Meter nicht unterschreiten. 

 

Die Länder können zulassen, dass Blühstreifen 

jährlich auf anderen Ackerflächen des Betriebes 

angelegt werden. Soweit aus agrarökologischer 

Sicht geboten, können die Länder Abweichun-

gen von der streifenweisen Anlage zulassen. 

 

2.4.5 Mehrjährige Blühstreifen werden im 

ersten Jahr des Verpflichtungszeitraums mit ei-

ner standortangepassten Saatgutmischung be-

stellt, mit der blütenreiche Bestände etabliert 

werden können, die Nützlingen, Bienen oder 

anderen Wildtieren als Wirts-, Nahrungs- oder 

Schutzpflanzen dienen können. Ihre Breite darf 

fünf Meter nicht unterschreiten. 

 

Gelingt die Etablierung eines blütenreichen Be-

standes nicht, wird die Fläche erneut bestellt. 

 

Soweit aus agrarökologischer Sicht geboten, 

können die Länder Abweichungen von der 

streifenweisen Anlage zulassen. 

 

2.4.6 Hecken bzw. Knicks, Baumreihen oder 

Feldgehölze werden im ersten Jahr des Ver-

pflichtungszeitraums auf bestimmten Ackerflä-

chen, in erosionsgefährdeten Gebieten oder 

entlang von Gewässern oder biologisch sensib-

len Bereichen (Biotopen) angelegt und für die 

Dauer des die Pflege und Etablierung der Land-

schaftselemente betreffenden Verpflichtungs-

zeitraums nach Vorgaben der Länder unterhal-

ten oder gepflegt. 

 

2.4.7 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen 

werden im ersten Jahr des Verpflichtungszeit-

raums durch Ansaat einer geeigneten, in der Re-

gel Gräser betonten Saatgutmischung angelegt, 

deren Aufwuchs beibehalten wird. Gewässer-

schutzstreifen werden entlang von Gewässern, 

Erosionsschutzstreifen auf erosionsgefährde-

ten Flächen quer zum Verlauf der Hangneigung 

bzw. quer zur Hauptwindrichtung und in Tie-

fenlinien angelegt. Ihre Breite darf fünf Meter 



nicht unterschreiten und 30 Meter nicht über-

schreiten. 

 

2.4.8 Ackerrandstreifen werden jährlich in 

etablierten Hauptkulturen dadurch angelegt, 

dass an einem oder mehreren Feldrändern eines 

Schlages nach der Aussaat bis zur Ernte auf ei-

ner Breite von mindestens drei Metern keine 

weiteren Bearbeitungs- oder Pflegemaßnah-

men erfolgen. 

 

Die Länder können zulassen, dass Ackerrand-

streifen jährlich auf anderen Ackerflächen des 

Betriebes angelegt werden. Soweit aus ag-

rarökologischer Sicht geboten, d. h. besonders 

hochwertige Arten vorkommen oder potenziell 

vorkommen und eine agrarökologisch begrün-

dete Maßnahmenkulisse besteht, können die 

Länder Abweichungen von der streifenweisen 

Anlage zulassen oder Ackerflächen bis zur 

Größe eines bewirtschafteten Ackerschlages 

vollständig in die Förderung einbeziehen. 

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

Die Höhe der jährlichen Zuwendung im Ver-

pflichtungsraum beträgt bei 

 

2.5.1 einjährige Blühstreifen, die zusätzlich zu 

solchen gemäß § 20 Absatz 1 Nummer 1 Buch-

stabe b GAPDZG angelegt werden 

- 800 Euro je Hektar Ackerfläche. 

 

2.5.2 mehrjährigen Blühstreifen 

a) 767 Euro je Hektar Ackerfläche, 

b) zusätzlich 85 Euro je Hektar Ackerfläche 

zu den unter a) aufgeführten Flächen bei 

Verwendung von Saatgutmischungen, 

die nach den Vorgaben der Erhaltungs-

mischungsverordnung erzeugt worden 

sind und im Ursprungsgebiet ausge-

bracht werden. 

 

2.5.3 Hecken bzw. Knicks, Baumreihen oder 

Feldgehölzen 

- 3.364 Euro je Hektar Ackerfläche. 

 

2.5.4 Gewässer- und Erosionsschutzstreifen 

a) 312 Euro je Hektar Ackerfläche Gewäs-

serschutzstreifen mit Auflagen zu GLÖZ 

4 (bis 3m, gemessen ab Böschungsober-

kante),  

- 704 Euro je Hektar Ackerfläche Gewäs-

serschutzstreifen außerhalb GLÖZ 4 (ab 

3 m, gemessen ab Böschungsoberkante) 

und bei  

- 702 Euro je Hektar Erosionsschutzstrei-

fen. 

b) zusätzlich 95 Euro je Hektar Ackerflä-

chen zu den unter a) aufgeführten Flä-

chen bei Verwendung von Saatgutmi-

schungen, die nach den Vorgaben der 

Erhaltungsmischungsverordnung er-

zeugt worden sind und im Ursprungsge-

biet ausgebracht werden.  

 

2.5.5 Ackerrandstreifen 

- 390 Euro je Hektar Ackerfläche. 

 

2.5.6 Wird gleichzeitig eine Förderung für die 

Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung 

der Biodiversität und Erhaltung von Lebensräu-

men durch nichtproduktive Flächen gemäß § 20 

Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b GAPDZG in 

Anspruch genommen, werden die in Nummer 

2.5.2 genannten Beträge um den jeweils ein-

schlägigen Betrag nach Nummer 1 Buchstabe a 

der Anlage 4 zu § 16 Absatz 1 GAPDZV je Hektar 

abgesenkt. 

 



2.6 Andere Verpflichtungen 

Der Aufwuchs der unter 2.4.4 und 2.4.5 genann-

ten Blühstreifen darf grundsätzlich nicht ge-

nutzt werden im Gegensatz zum Aufwuchs un-

ter 2.4.6, 2.4.7 und 2.4.8. 

2.7 Sonstige Bestimmungen 

2.7.1 Die erforderlichen Methoden der Etab-

lierung oder die erforderlichen Pflegemaßnah-

men werden von den Ländern nach Maßgabe 

der gebietsspezifisch verfolgten Umweltziele 

festgelegt. 

 

Die Länder können von den Anforderungen 

nach den Nummern 2.4.3 bis 2.4.8 abweichen o-

der gegebenenfalls geeignetere Bearbeitungs-

maßnahmen vorschreiben, wenn dies im Rah-

men eines Konzeptes, das auf die Verbesserung 

der Umweltwirkung dieser Maßnahme zielt, ge-

boten ist. 

 

Die Länder können ferner Abweichungen von 

den Anforderungen nach den Nummern 2.4.3 

bis 2.4.8 ausnahmsweise und im Einvernehmen 

mit den für Umweltfragen zuständigen Stellen 

zulassen, wenn die Beachtung dieser Anforde-

rungen zu Ergebnissen führen würde, die insbe-

sondere im Hinblick auf die angestrebten Um-

weltziele unangemessenen sind. 

 

2.7.2 Die Länder berücksichtigen bei der Fest-

legung der Saatgutmischungen, Pflanzenarten 

oder -sorten, dass die daraus erwachsenden Be-

stände von gegebenenfalls angrenzenden land-

wirtschaftlichen Kulturen oder den natürlichen 

bzw. zu Zwecken der gezielten Begrünung an-

gesäten Pflanzengesellschaften deutlich unter-

scheidbar sind. 

 

2.7.3 Die Förderung ist Teil der Nationalen 

Rahmenregelung Deutschlands nach Artikel 6 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 

bzw. des GAP-Strategieplans nach der Verord-

nung (EU) Nr. 2021/2115. 

 



3.0 Förderung des Anbaus mehrjähri-

ger Wildpflanzenmischungen 

3.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die Einführung oder Bei-

behaltung standortangepasster Produktions-

verfahren bei mehrjährigen Wildpflanzenmi-

schungen zur Verbesserung und Förderung der 

biologischen Vielfalt, insbesondere von Insek-

ten und anderen Wildtieren. 

 

Die Maßnahme ist zunächst befristet bis zum 

31.12.2027. 

3.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

Gefördert wird die Anlage und Pflege von 

mehrjährigen artenreichen Wildpflanzenflä-

chen auf Ackerland. 

3.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2. 

3.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

3.4.1 Der Zuwendungsempfänger baut im 

Verpflichtungszeitraum auf den betreffenden 

Ackerflächen Wildpflanzenmischungen an.  

 

3.4.2 In den auf das Aussaatjahr folgenden 

Jahren muss eine Ernte des Aufwuchses erfol-

gen. Ausnahmen von dieser Verpflichtung kön-

nen für Fälle höherer Gewalt oder außerge-

wöhnlicher Umstände, wie z. B. außergewöhn-

liche Trockenheit oder Unbefahrbarkeit der 

Flächen, von den zuständigen Behörden zuge-

lassen werden. 

 

3.4.3 Die Länder legen auf ihre Region abge-

stimmte Pflanzenlisten oder Saatgutmischun-

gen fest, die geeignet sind, Bestände zu etablie-

ren, und Feldvögeln, Nützlingen, Bienen oder 

anderen Wildtieren als Wirts-, Nahrungs- oder 

Schutzpflanzen zu dienen. Zur Etablierung der 

Wildpflanzenmischungen bereits im ersten 

Jahr, können die Saatgutmischungen Kultur-

pflanzen enthalten. 

3.5 Art und Höhe der Zuwendung 

- Die Höhe der jährlichen Zuwendung im 

Verpflichtungszeitraum beträgt 

482 Euro je Hektar. 

- Die Höhe der jährlichen Zuwendung im 

Verpflichtungszeitraum bei gleichzeiti-

ger Förderung ökologischer Anbauver-

fahren beträgt 371 Euro je Hektar.  

3.6 Andere Verpflichtungen 

3.6.1 Auf die Anwendung von Pflanzen-

schutzmitteln ist mit Ausnahme eines Herbizi-

deinsatzes zur Etablierung der Wildpflanzenmi-

schungen im Aussaatjahr zu verzichten. Die zu-

ständigen Behörden können ausnahmsweise 

genehmigen, dass Pflanzenschutzmittel ange-

wendet werden dürfen, soweit dies zur Siche-

rung der Zielerreichung der Maßnahme not-

wendig ist.  

 

3.6.2 Die Ernte darf nicht vor dem 15. Juli er-

folgen. 

 

3.6.3 Es ist zulässig, max. 10 % des Schlages 

insbesondere zur Förderung von Insekten und 

anderen Wildtieren stehen zu lassen. 

3.7 Sonstige Bestimmungen 

3.7.1 Der Verpflichtungszeitraum beginnt mit 

dem Jahr der Aussaat und endet mit Abschluss 

der Ernte im vierten auf das Ansaatjahr folgen-

den Jahr. 

 



3.7.2 Wenn sich kein erntefähiger Bestand 

etabliert, kann mit Zustimmung der zuständi-

gen Behörde eine Neuansaat innerhalb des Ver-

pflichtungszeitraums erfolgen. 

4.0 Klima, Wasser und Boden scho-

nende Nutzung oder Umwand-

lung von Ackerland  

4.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die Anwendung nach-

haltiger Produktionsverfahren zur Verbesse-

rung der natürlichen und wirtschaftlichen Pro-

duktionsbedingungen durch Nutzung des 

Ackerlandes als Grünland, soweit diese Verfah-

ren mit den Belangen des Schutzes der Umwelt 

und der Erhaltung des natürlichen Lebens-

raums vereinbar sind. 

4.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

Gefördert werden Ackerflächen, auf denen eine 

der beiden folgenden Nutzungsänderungen zur 

besonderen Berücksichtigung der Belange des 

Klima-, Wasser- und Bodenschutzes vorge-

nommen werden: 

 

4.2.1 Nutzung des Ackerlandes als Grünland, 

 

4.2.2 Dauerhafte Umwandlung von Ackerflä-

chen in Dauergrünland. 

4.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Num-

mer 1.2.1 und 1.2.2. 

4.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

4.4.1 Der Zuwendungsempfänger baut im 

Verpflichtungszeitraum auf den betreffenden 

Ackerflächen Gras oder andere Grünfutter-

pflanzen an, die herkömmlicherweise in natür-

lichem Grünland anzutreffen oder normaler-

weise Teil von Saatgutmischungen für Wiesen, 

Mähweiden oder Weiden sind (Standardmi-

schungen). 

 



4.4.2 Der Zuwendungsempfänger behält den 

Grünlandbestand für die Dauer des Verpflich-

tungszeitraums bei und nutzt ihn mindestens 

einmal im Jahr als Wiese, Mähweide oder 

Weide. 

 

4.4.3 Der Zuwendungsempfänger verzichtet 

bei der Grünlanderneuerung auf eine wendende 

oder lockernde Bodenbearbeitung. 

 

4.4.4 Im Falle der Umwandlung von Ackerflä-

chen in Dauergrünland können die Länder die 

Verwendung besonders umweltfreundlicher 

und standortgeeigneter Saatgutmischungen 

festlegen. 

4.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

Die Höhe der jährlichen Zuwendung im Ver-

pflichtungsraum beträgt bei 

 

4.5.1 der Grünlandnutzung von Ackerflächen 

nach Nummer 4.2.1 

- 343 Euro je Hektar Ackerfläche und 

- 494 Euro je Hektar Ackerfläche in von 

den Ländern festgesetzten Über-

schwemmungsgebieten und sonstige 

von den Ländern zu definierende sen-

sible Gebiete. 

 

4.5.2 bei der Umwandlung von Ackerflächen 

in Dauergrünland nach Nummer 4.2.2 

- 2.297 Euro je Hektar Ackerfläche und 

- 3.305 Euro je Hektar Ackerfläche in von 

den Ländern festgesetzten Über-

schwemmungsgebieten und sonstige 

von den Ländern zu definierende sen-

sible Gebiete. 

 

4.5.3 Abweichend von den Bestimmungen 

der Nummern 4.5.1 bis 4.5.2 können die Länder 

die Zuwendung im Rahmen der Abweichungs-

möglichkeiten gemäß Nummer 1.4 der Allge-

meinen Bestimmungen nach den Ertragsmess-

zahlen (EMZ) der betreffenden Fläche staffeln. 

4.6 Andere Verpflichtungen 

Im Falle der Umwandlung von Ackerflächen in 

Dauergrünland gemäß Nummer 4.2.2 darf die 

Fläche abweichend von Nummer 4.4.3 auch 

nach Ablauf des Verpflichtungszeitraumes 

nicht mehr in Ackerland umgewandelt werden.  

4.7 Sonstige Bestimmungen 

Der Zuwendungsempfänger verzichtet auf die-

sen Flächen auf die Anwendung von Pflanzen-

schutzmitteln. 



 

D. Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf dem Dauergrünland 

 

Maßnahmen 

1.0 Extensive Nutzung des Dauergrünlan-

des 

2.0 Extensive Bewirtschaftung von Dau-

ergrünlandflächen 

3.0 Extensive Bewirtschaftung zur Erhal-

tung pflanzengenetisch wertvoller 

Grünlandvegetation 

Begriffsbestimmungen 
 

Dauergrünland 

Es gilt die Definition des § 7 der GAPDZV. 
 

Hauptfutterfläche (HFF) 

Hauptfutterfläche ist die Dauergrünlandflä-

che zuzüglich der Ackerfläche, auf der Acker-

futter als Hauptfrucht angebaut wird. 
 

Raufutter fressende Großvieheinheit (RGV) 

Eine Raufutter fressende Großvieheinheit ist 

eine Großvieheinheit gemäß Anlage 2 bezo-

gen auf Tiere, die nahezu ausschließlich mit 

pflanzlichem Futter ernährt werden können, 

das relativ rohfaserreich ist. Dazu gehören 

insbesondere Gras, Heu, Stroh oder Silomais. 

Keine Raufutterfresser sind Tiere, die über-

wiegend mit energiereichen Pflanzenteilen 

ernährt werden (Getreidekörner, Hülsen-

früchte u. a.) und Geflügel. Raufutterfresser 

sind insbesondere Rinder, Büffel, Schafe, Zie-

gen, Equiden und Damwild. 
 

Schonfläche 

Eine Schonfläche im Grünland wird angelegt, 

in dem während eines festgelegten Zeitraums 

auf die Nutzung des Aufwuchses verzichtet 

wird. 

1.0 Extensive Nutzung des Dauer-

grünlandes 

1.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist eine besonders nach-

haltige und standortangepasste Bewirtschaf-

tung des Dauergrünlandes des Betriebes zur 

Verbesserung der natürlichen und wirtschaft-

lichen Produktionsbedingungen, die mit einer 

Verbesserung des Schutzes der Umwelt und 

der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes 

einhergeht. 

1.2 Gegenstand der Förde-

rung/Förderausschluss 

Gefördert wird die extensive Nutzung des 

Dauergrünlandes eines Betriebes, der nicht 

mehr als 1,4 Raufutter fressende Großvie-

heinheiten (RGV) je Hektar Hauptfutterfläche 

hält. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2. 

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

1.4.1 Der Zuwendungsempfänger verzich-

tet auf eine lockernde Bodenbearbeitung auf 

dem Dauergrünland (Grünlanderneuerung 

durch Nachsaat). 

 

1.4.2 Der Zuwendungsempfänger bringt im 

Verpflichtungszeitraum auf dem Dauergrün-

land keine mineralischen Stickstoffdünge-

mittel aus. 

 



1.4.3 Der Zuwendungsempfänger bringt im 

Verpflichtungszeitraum auf dem Dauergrün-

land jährlich nicht mehr Wirtschaftsdünger 

aus, als dem Dunganfall eines Gesamtviehbe-

satzes des Betriebes von 1,4 GVE je Hektar 

landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) ent-

sprechen. 

1.5 Art und Höhe der Zuwendun-

gen 

1.5.1 Die Höhe der Zuwendung beträgt 

jährlich: 

- 183 Euro je Hektar Dauergrünland. 

 

Wird gleichzeitig eine Förderung für die Ex-

tensivierung des gesamten Dauergrünlandes 

des Betriebes gemäß § 20 Absatz 1 Nummer 

4 GAPDZG in Anspruch genommen, werden 

die in die in Nummer 1.5.1 genannten Beträge 

um den jeweils einschlägigen Betrag nach 

Nummer 4 der Anlage 4 zu § 16 Absatz 1 

GAPDZV je Hektar abgesenkt. 

1.6 Andere Verpflichtungen 

1.6.1 Der Zuwendungsempfänger nimmt 

im Verpflichtungszeitraum auf den Dauer-

grünlandflächen des Betriebes keine der fol-

genden Maßnahmen vor: 

- Anwendung von Pflanzenschutzmit-

teln, 

- Beregnung, 

- Meliorationen. 

 

Die zuständigen Behörden können aus-

nahmsweise genehmigen, dass Pflanzen-

schutzmittel im jeweiligen Jahr des Verpflich-

tungszeitraums angewendet werden dürfen, 

wenn der Verzicht auf die Anwendung zu un-

angemessenen Ergebnissen führen würde. 

 

1.6.2 Der Mindestbesatz des Dauergrünlan-

des darf 0,3 RGV je Hektar Dauergrünland 

nicht unterschreiten. 

 

1.6.3 Der Zuwendungsempfänger nutzt das 

Dauergrünland im Verpflichtungszeitraum 

mindestens einmal im Jahr. 



2.0 Extensive Bewirtschaftung von 

Dauergrünlandflächen 

2.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die Anwendung be-

sonders nachhaltiger und standortangepass-

ter Verfahren der Bewirtschaftung von be-

stimmten Dauergrünlandflächen zur Verbes-

serung der natürlichen und wirtschaftlichen 

Produktionsbedingungen, die mit einer Ver-

besserung des Schutzes der Umwelt und der 

Erhaltung des natürlichen Lebensraumes ein-

hergehen. 

2.2 Gegenstand der Förde-

rung/Förderausschluss 

Gefördert werden: 

2.2.1 Die extensive Bewirtschaftung be-

stimmter Dauergrünlandflächen oder be-

stimmter anderer beweidbarer Flächen durch 

Verzicht auf mineralische Stickstoffdüngung. 

 

2.2.2 Die umweltgerechte Bewirtschaftung 

bestimmter Dauergrünlandflächen oder be-

stimmter anderer beweidbarer Flächen durch 

andere Nutzungsbeschränkungen. 

 

2.2.3 Aufbauend auf eine Förderung nach 

den Nummern 2.2.1 oder 2.2.2 können die 

Länder zusätzliche Zuwendungsvorausset-

zungen nach Nummer 2.4.4 vorgeben. Sie se-

hen dafür eine zusätzliche Zuwendung nach 

Nummer 2.5.3 vor. 

2.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2. 

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

2.4.1 Der Zuwendungsempfänger verzich-

tet auf den betreffenden Dauergrünlandflä-

chen oder den betreffenden beweidbaren 

Flächen auf eine lockernde Bodenbearbei-

tung.  

 

2.4.2 Bei einer Förderung nach Nummer 

2.2.1 verzichtet der Zuwendungsempfänger 

auf den betreffenden Dauergrünlandflächen 

oder den betreffenden beweidbaren Flächen 

auf die Anwendung von mineralischen Stick-

stoffdüngemitteln. 

 

2.4.3 Bei einer Förderung nach Nummer 

2.2.2 verzichtet der Zuwendungsempfänger 

auf den betreffenden Dauergrünlandflächen 

oder den betreffenden beweidbaren Flächen 

in einem von den Ländern flächen- oder ge-

bietsspezifisch festzulegenden Zeitraum zwi-

schen März und September, der zwei Monate 

nicht unterschreitet, auf Pflegemaßnahmen 

(z. B. Walzen, Schleppen, Striegeln), Mähen, 

Nachsäen oder die Ausbringung flüssiger 

Wirtschaftsdünger. Die Beweidungsdichte 

darf in diesem Zeitraum 1,5 GVE je Hektar 

nicht überschreiten. 

 

2.4.4 In den Fällen der Nummern 2.2.1 oder 

2.2.2 oder unabhängig davon können die Län-

der für die jeweilige Dauergrünlandfläche o-

der für das jeweilige Gebiet, in dem die Dau-

ergrünlandfläche oder die betreffende be-

weidbare Fläche liegt, weitere zusätzliche 

Anforderungen festlegen, die der Erreichung 

gebietsspezifischer Umweltziele dienen. Die 

Länder sehen dafür eine zusätzliche Zuwen-

dung nach Nummer 2.5.3 vor. 

Als weitere zusätzliche Anforderungen kom-

men insbesondere folgende Auflagen in Be-

tracht: 

a) Auflagen Stufe 1 

- Anlage einer Schonfläche bei der ers-

ten Schnittnutzung, die 10 % der 

Schlaggröße nicht unterschreiten 

darf, 



- Beschränkung von Art oder Menge 

der Anwendung eines Düngemittels, 

das nicht bereits ausgeschlossen ist, 

- Verschiebung des Zeitpunkts des frü-

hesten Weidegangs um 2 Wochen, 

- Absenkung der Beweidungsdichte auf 

nicht mehr als 1 RGV / ha, 

- Verschiebung des Zeitpunkts für Pfle-

gemaßnahmen wie Walzen oder 

Schleppen um 4 Wochen, 

- Verschiebung des Zeitpunkts für den 

ersten Schnitt um 4 Wochen, 

- Beweidung durch eine bestimmte 

Nutztierart (z. B. Ziegen oder Schafe), 

- Ausschluss der intensiven Portions-

weide. 

b) Auflagen Stufe 2 

- Früheste Nutzung ab 1. August, 

- Anlage einer zweijährigen Schonflä-

che, die mind. 5 % der Schlaggröße 

nicht unterschreitet, 

- Beweidung mit mehreren Nutztierar-

ten gleichzeitig und Verbot der Zufüt-

terung vom 01.05. bis 01.10. 

 

2.4.5 Im Falle zusätzlicher Anforderungen 

nach Nummer 2.4.4, die der Erreichung ge-

bietsspezifischer Umweltziele dienen, doku-

mentiert der Zuwendungsempfänger Art und 

Datum der auf der Fläche vorgenommenen 

Bewirtschaftungsmaßnahmen. 

2.5 Art und Höhe der Zuwendun-

gen 

2.5.1 Im Falle der Förderung nach Nummer 

2.2.1 beträgt die Höhe der jährlichen Zuwen-

dung 50 Euro je Hektar Dauergrünland oder 

andere beweidbare Fläche. 

 

2.5.2 Im Falle der Förderung nach Nummer 

2.2.2 beträgt die Höhe der jährlichen Zuwen-

dung 148 Euro je Hektar Dauergrünland oder 

andere beweidbare Fläche. 

 

2.5.3 Im Falle der Förderung nach Nummer 

2.2.3 beträgt die Höhe der jährlichen Zuwen-

dung zusätzlich zu einer Förderung nach 

Nummer 2.5.1 oder nach Nummer 2.5.2: 

a) im Falle von Auflagen nach 2.4.4 a) 

Stufe 1 

70 Euro je Hektar Dauergrünland o-

der andere beweidbare Fläche pro 

Auflage, 

b) im Falle von Auflagen nach 2.4.4 b) 

Stufe 2 

 140 Euro je Hektar Dauergrünland o-

der andere beweidbare Fläche pro 

Auflage. 

c) Die Auflagen und die unter a) und b) 

dargestellten Prämiensätze können, 

soweit fachlich sinnvoll, miteinander 

kombiniert werden. Die Prämiensätze 

einzelner Auflagen für Maßnahmen 

aufgrund der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 können dabei, unter 

Berücksichtigung der in Anhang II zu 

Artikel 28 Absatz 8 Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 festgesetzten Höchst-

förderbeträge, addiert werden, soweit 

dabei nicht für denselben Verpflich-

tungsinhalt doppelt bezahlt wird. 

2.6 Andere Verpflichtungen 

2.6.1 Der Zuwendungsempfänger nimmt 

im Verpflichtungszeitraum auf den betref-

fenden Dauergrünlandflächen oder anderen 

beweidbaren Flächen keine der folgenden 

Maßnahmen vor: 

- Anwendung von Pflanzenschutzmit-

teln, 

- Beregnung, 



- Meliorationen. 

 

Die zuständigen Behörden können aus-

nahmsweise genehmigen, dass Pflanzen-

schutzmittel im jeweiligen Jahr des Verpflich-

tungszeitraums angewendet werden dürfen, 

wenn der Verzicht auf die Anwendung zu un-

angemessenen Ergebnissen führen würde. 

 

2.6.2 Der Zuwendungsempfänger nutzt das 

Dauergrünland im Verpflichtungszeitraum 

mindestens einmal im Jahr. 

2.7 Sonstige Bestimmungen 

2.7.1 Die Länder können auf die Anforde-

rung einer Dokumentation nach Nummer 

2.4.5 verzichten, wenn der Zuwendungsemp-

fänger die Maßnahme im Rahmen der Zu-

sammenarbeit mit anderen Akteuren im 

ländlichen Raum gemäß der Maßnahmen-

gruppe A durchführt und die Begleitung und 

Bewertung der Maßnahme Gegenstand die-

ser Zusammenarbeit ist. 

 

2.7.2 Die Förderung ist Teil der Nationalen 

Rahmenregelung Deutschlands nach Arti-

kel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 bzw. des GAP-Strategieplans 

nach der Verordnung (EU) Nr. 2021/2115. 

3.0 Extensive Bewirtschaftung zur 

Erhaltung pflanzengenetisch 

wertvoller Grünlandvegetation 

3.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die Beibehaltung be-

sonders nachhaltiger und standortangepass-

ter Verfahren der Bewirtschaftung von Dau-

ergrünlandflächen mit einer pflanzengene-

tisch wertvollen Grünlandvegetation zur Ver-

besserung der natürlichen und wirtschaftli-

chen Produktionsbedingungen, die mit einer 

Verbesserung des Schutzes der Umwelt und 

der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes 

einhergehen. 

3.2 Gegenstand der Förderung 

3.2.1 Gefördert wird die extensive Bewirt-

schaftung bestimmter Dauergrünlandflächen 

oder bestimmter anderer beweidbarer Flä-

chen zur Erhaltung pflanzengenetisch wert-

voller Grünlandvegetation durch Nachweis 

des Vorkommens von mindestens sechs 

Kennarten. 

 

3.2.2 Aufbauend auf einer Förderung nach 

Nummer 3.2.1 können die Länder zusätzlich 

den Nachweis des Vorkommens von mindes-

tens weiteren zwei Kennarten ermöglichen 

und dafür eine zusätzliche Zuwendung nach 

Nummer 3.5.2 vorsehen. 

3.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2. 

3.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

3.4.1 Der Zuwendungsempfänger verzich-

tet im Verpflichtungszeitraum auf den betref-

fenden Dauergrünlandflächen oder den be-

treffenden anderen beweidbaren Flächen auf 



jede Form der Bodenbearbeitung außer Pfle-

gemaßnahmen wie Walzen, Schleppen oder 

Nachmahd. Grünlanderneuerung erfolgt aus-

schließlich durch Nachsaat. 

 

Der Zuwendungsempfänger dokumentiert 

Art und Datum der auf den betreffenden Flä-

chen vorgenommenen Bewirtschaftungs-

maßnahmen. 

 

Voraussetzung für die Gewährung einer Zu-

wendung nach Nummer 3.2.1 ist:  

 

3.4.2 Der Zuwendungsempfänger kann in 

jedem Jahr des Verpflichtungszeitraums 

nachweisen, dass auf den betreffenden Flä-

chen mindestens sechs verschiedene Kennar-

ten vorkommen. 

 

Voraussetzung für die Gewährung einer Zu-

wendung nach Nummer 3.2.2 ist: 

 

3.4.3 Der Zuwendungsempfänger kann in 

jedem Jahr des Verpflichtungszeitraums 

nachweisen, dass auf den betreffenden Flä-

chen mindestens weitere zwei verschiedene 

Kennarten vorkommen. 

3.5 Art und Höhe der Zuwendun-

gen 

3.5.1 Im Falle der Förderung nach Nummer 

3.2.1 beträgt die Höhe der jährlichen Zuwen-

dung: 

- 295 Euro je Hektar Dauergrünland o-

der andere beweidbare Fläche. 

 

3.5.2 Im Falle der Förderung nach Nummer 

3.2.2 beträgt die Höhe der jährlichen Zuwen-

dung: 

- 348 Euro je Hektar Dauergrünland o-

der andere beweidbare Fläche bei 

zwei zusätzlichen Kennarten.  

3.5.3 Wird gleichzeitig eine Förderung für 

die ergebnisorientierte extensive Bewirt-

schaftung von Dauergrünlandflächen gemäß 

§ 20 Absatz 1 Nummer 5 GAPDZG in An-

spruch genommen, werden die in der Num-

mer 3.5.1 und 3.5.2 genannten Beträge um 

den jeweils einschlägigen Betrag nach Num-

mer 5 der Anlage 4 zu § 16 Absatz 1 GAPDZV 

je Hektar abgesenkt. 

3.6 Sonstige Bestimmungen 

3.6.1 Die Länder erstellen ggf. einen lan-

des- bzw. gebietsspezifisch zu differenzieren-

den Katalog von krautigen Pflanzen, die als 

Kennarten anzeigen, dass es sich bei der be-

treffenden Dauergrünlandfläche oder ande-

ren beweidbaren Fläche um eine pflanzenge-

netisch wertvolle Grünlandvegetation han-

delt. Ähnlich aussehende, leicht verwechsel-

bare Kennarten können zu Gruppen zusam-

mengefasst werden. Der Katalog sollte min-

destens 20 und höchstens 40 Kennarten bzw. 

Kennartengruppen umfassen. 
 

3.6.2 Die Länder können auf die Anforde-

rung einer Dokumentation nach Nummer 

3.4.1 Satz 3 verzichten, wenn der Zuwen-

dungsempfänger die Maßnahme im Rahmen 

der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren 

im ländlichen Raum gemäß der Maßnahmen-

gruppe A durchführt und die Begleitung und 

Bewertung der Maßnahme Gegenstand die-

ser Zusammenarbeit ist. 
 

3.6.3 Die Förderung ist Teil der Nationalen 

Rahmenregelung Deutschlands nach Arti-

kel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 bzw. des GAP-Strategieplans 

nach der Verordnung (EU) Nr. 2021/2115. 



 

E. Förderung biologischer und biotechnischer Verfahren bei Acker- und Dauer-

kulturen sowie besonders nachhaltiger Verfahren bei extensiven Obstbestän-

den 

 

Maßnahmen 

1.0 Förderung biologischer und biotech-

nischer Maßnahmen des Pflanzen-

schutzes 

2.0 Förderung extensiver Obstbestände 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Extensiver Obstbestand 

Ein extensiver Obstbestand ist eine mit Obst-

bäumen bepflanzte Fläche, deren Stamm-

höhe bis zum Kronenansatz mindestens 1,80 

m misst und deren Bestandsdichte 100 

Bäume/ha nicht überschreitet. 

1.0 Förderung biologischer und bi-

otechnischer Maßnahmen des 

Pflanzenschutzes 

1.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die Einführung oder 

Beibehaltung besonders nachhaltiger und 

standortangepasster Produktionsverfahren 

bei Acker- und Dauerkulturen zur Verbesse-

rung der natürlichen und wirtschaftlichen 

Produktionsbedingungen, die im Einklang 

mit den Belangen des Schutzes der Umwelt 

und der Erhaltung des natürlichen Lebens-

raums stehen. 

1.2 Gegenstand der Förde-

rung/Förderausschluss 

Gefördert wird die Anwendung von biologi-

schen und biotechnischen Maßnahmen des 

Pflanzenschutzes in Acker- und Dauerkultu-

ren. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2. 

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

1.4.1 Der Zuwendungsempfänger wendet 

in Acker- und Dauerkulturen eine oder meh-

rere der in Anlage 3 genannten Maßnahmen 

des biologischen und biotechnischen Pflan-

zenschutzes in bestimmtem Flächenumfang 

an. 

 



1.4.2 Der Zuwendungsempfänger wendet 

Pflanzenschutzmittel mit dem gleichen Be-

kämpfungsziel wie die jeweilige Pflanzen-

schutzmaßnahme nach Anlage 3, die in der 

Anlage nicht genannt sind, auf den nach 

Nummer 1.2 bewirtschafteten Flächen in 

fachlich begründeten Fällen nur nach Geneh-

migung durch die zuständige Behörde an. 

1.5 Art und Höhe der Zuwendung 

Die Höhe der Zuwendung ergibt sich aus An-

lage 3 nach Maßgabe der entsprechenden 

Spalte. 

 

Wird gleichzeitig eine Förderung für die Be-

wirtschaftung von Acker- oder Dauerkul-

turflächen des Betriebes ohne Verwendung 

von chemisch-synthetischen Pflanzen-

schutzmitteln gemäß § 20 Absatz 1 Nummer 

6 GAPDZG in Anspruch genommen, werden 

die in der Anlage 3 des Förderbereichs 4 des 

GAK-Rahmenplans genannten Beträge um 

den jeweils einschlägigen Betrag nach Num-

mer 6 der Anlage 4 zu § 16 Absatz 1 GAPDZV 

je Hektar abgesenkt. 

 

Wird eine Förderung nach dem GAP-Strate-

gieplan - Interventionskategorie SP-0106 - in 

Anspruch genommen, so ist zur Vermeidung 

einer Doppelförderung die Förderung einer 

identischen Maßnahme nach Anlage 3 ausge-

schlossen. 

2.0 Förderung extensiver Obstbe-

stände 

2.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die Einführung oder 

Beibehaltung besonders nachhaltiger und 

standortangepasster Produktionsverfahren 

im Obstbau zur Verbesserung der natürlichen 

und wirtschaftlichen Produktionsbedingun-

gen, die im Einklang mit den Belangen des 

Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des 

natürlichen Lebensraums stehen. 

2.2 Gegenstand der Förde-

rung/Förderausschluss 

2.2.1 Gefördert wird die Pflege von extensiv 

genutzten Obstbeständen. 

 

2.2.2 Gefördert wird die Pflanzung von 

Hochstamm-Obstbäumen zur extensiven 

Obsterzeugung. 

2.3 Zuwendungsempfänger 

2.3.1 Betriebsinhaber als natürliche oder ju-

ristische Person oder Vereinigung natürlicher 

oder juristischer Personen, die eine landwirt-

schaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren Nut-

zung überwiegend landwirtschaftlichen Zwe-

cken dient, ausüben und den Betrieb selbst 

bewirtschaften. 

 

2.3.2 Landwirte im Sinne des Artikels 3 

Nummer 1 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 

die eine landwirtschaftliche Tätigkeit gemäß 

der Festlegung durch die Mitgliedstaaten im 

Einklang mit Artikel 4 Absatz 2 Verordnung 

(EU) Nr. 2021/2115 ausüben. 

 

2.3.3 andere Landbewirtschafter. 

 

2.3.4 Andere Begünstigte gemäß der Inter-

ventionsbeschreibung der Nummer 5.3 des 



GAP-Strategieplans, die auf freiwilliger Basis 

Bewirtschaftungsverpflichtungen eingehen.  

 

2.3.5 Gemeinden, Gemeindeverbände und 

gemeinnützige juristischen Personen. 

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

Voraussetzungen für die Gewährung einer 

Zuwendung nach den Nummern 2.2.1 und 

2.2.2 sind: 

 

2.4.1 Der Zuwendungsempfänger stellt si-

cher, dass im Verpflichtungszeitraum min-

destens ein Erhaltungsschnitt erfolgt. 

 

2.4.2 Die Beseitigung von Bäumen während 

des Verpflichtungszeitraums ist nicht zuläs-

sig. 

 

2.4.3 Der Antragsteller muss einen Nach-

weis erbringen, dass die Person, die die Pfle-

gearbeiten durchführt, über eine fachliche 

Qualifikation für Schnittmaßnahmen (z. B. 

entsprechende Berufsausbildung, Lehrgangs-

bescheinigung, Teilnahmebescheinigung an 

Schnittkurs, Baumwart) verfügt. 

 

2.4.4 Eine regelmäßige Bewirtschaftung 

bzw. Pflege unter und zwischen den Bäumen 

ist zu gewährleisten. 

 

Voraussetzungen für die Gewährung einer 

Zuwendung nach Nummer 2.2.2 sind darüber 

hinaus: 

 

2.4.5 Verwendung von regional typischen 

und an die örtlichen Boden- und Klimaver-

hältnisse angepassten Obstbaumsorten mit 

einer Mindeststammhöhe von 1,80 m. Die 

Länder können entsprechende Sortenlisten 

erstellen. 

 

2.4.6 Der gepflanzte Baum muss auf einer 

Sämlingsunterlage oder einer stark wachsen-

den Unterlagensorte veredelt sein. 

 

2.4.7 Bei der Pflanzung ist ein Mindestab-

stand zwischen den Bäumen von 10 Metern 

einzuhalten. 

 

2.4.8 Der Zuwendungsempfänger ver-

pflichtet sich bei Neupflanzungen zur Offen-

haltung der Baumscheibe, zum Schutz der 

Jungbäume gegen Wildverbiss und bei Be-

weidung zu einer geeigneten Baumabsiche-

rung. 

 

2.4.9 Nach der Pflanzung abgestorbene 

Bäume sind mit entsprechenden Bäumen zu 

ersetzen. 

2.5 Art und Höhe der Zuwendun-

gen 

2.5.1 Die Höhe der Zuwendung beträgt 

jährlich im Fall einer Förderung nach Num-

mer 2.2.1: 

- 7 Euro pro gepflegtem Baum. 

 

2.5.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt im 

Fall einer Förderung nach Nummer 2.2.2: 

- 76 Euro pro gepflanztem Baum im 

Pflanzjahr und 7 Euro pro Baum und 

Jahr für die Pflege in den Folgejahren. 

2.6 Andere Verpflichtungen 

Im Falle einer Förderung nach Nummer 2.2.1 

können im Verpflichtungszeitraum abgestor-

bene Bäume bis zum Ende des Verpflich-

tungszeitraums gefördert werden, soweit sie 

ausreichend verwurzelt sind. 

2.7 Sonstige Bestimmungen 

2.7.1 Die Länder können Abweichungen 

von der Anforderung nach Nummer 2.4.2 



ausnahmsweise zulassen, wenn die Beach-

tung dieser Anforderung zu unangemessenen 

Ergebnissen führen würde. 

 

2.7.2 Die Länder können von der Stamm-

höhe von mindestens 1,80 m in begründeten 

Fällen abweichen (z. B. bestehende Bestände, 

traditionell übliche andere Stammhöhe). 

 

2.7.3 Eine Förderung wirtschaftlich tätiger 

anderer Landbewirtschafter setzt voraus, 

dass die Maßnahme im einschlägigen Ent-

wicklungsprogramm für den ländlichen 

Raum nach der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 oder dem GAP-Strategieplan 

nach der Verordnung (EU) Nr. 

2021/2115 vorgesehen ist, es sei denn, sie 

wird gemäß und im Einklang mit der Verord-

nung (EU) Nr. 1407/2013 gewährt. 

 



F. Förderung besonders nachhaltiger und tiergerechter Haltungsverfahren

.16 Maßnahmen 

1.0 Sommerweidehaltung 

2.0 Haltung im Laufstall und mit Weide 

3.0 Haltung im Laufstall und auf Stroh 

4.0 Haltung im Laufstall mit Außenauslauf 

und auf Stroh 

Begriffsbestimmungen 

Laufstall: Jeder Stall, in dem sich die Tiere frei 

bewegen können und ihr natürliches Bewe-

gungsverhalten möglichst wenig einge-

schränkt wird. Dies umfasst insbesondere Lie-

geboxen-, Fressboxen-, Tieflauf- und Tret-

mistställe in der Rinderhaltung. Fixierungen 

erfolgen nur kurzzeitig, z. B. zur Fütterung o-

der zum Melken. 

Nutzbare Stallfläche: Die befestigte, über-

dachte Fläche im Stall, die den Tieren als un-

eingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Be-

wegung, zum Koten und zum Liegen effektiv 

zur Verfügung steht, auch für die Tiere er-

reichbare Futtervorlageflächen zählen dazu, 

ausgenommen sind jedoch Gänge und Trans-

portflächen, Lagerplatz von Futtermitteln, 

Laufhof und andere Auslaufflächen, auch 

nicht, wenn sie überdacht und ganztägig zur 

Verfügung stehen. Bei Außenklimaställen in 

der Rinderhaltung, die in teilweiser oder voll-

ständig offener Bauweise ausgeführt sind, ge-

hören im Sinne der Förderung ausschließlich 

die überdachten Flächen zur nutzbaren Stall-

fläche bzw. uneingeschränkt nutzbaren Bo-

denfläche. 

GVE: Großvieheinheit, Umrechnungsschlüssel 

in Anlage 2. 



1.0 Sommerweidehaltung 

1.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die Einführung oder 

Beibehaltung besonders tiergerechter Hal-

tungsverfahren zur Anpassung der Produkti-

onsstrukturen an die weiter steigenden Anfor-

derungen im Hinblick auf eine nachhaltige Ag-

rarproduktion, der Sicherung der natürlichen 

Produktionsgrundlagen sowie des Tierschut-

zes in der Nutztierhaltung. 

1.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

Gefördert wird die Sommerweidehaltung von 

Milchkühen, deren Nachkommen in der Auf-

zuchtphase oder von Mastrindern. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2. 

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

Der Zuwendungsempfänger verschafft den 

Tieren im Zeitraum zwischen dem 01.05. und 

dem 30.11. – soweit Krankheit oder zu erwar-

tende Schäden des Tieres dem nicht entge-

genstehen – in fünf aufeinander folgenden 

Monaten täglich Weidegang mit freiem Zu-

gang zu einer Tränkevorrichtung. Die Länder 

können den Zeitraum von 5 Monaten unter 

anteiliger Absenkung der Beihilfe nach Num-

mer 1.5 auf bis zu 3 Monate verkürzen. Die 

Länder können die Tiere in Weidegruppen un-

tergliedern. Ein jährlicher Wechsel zwischen 

den Weidegruppen ist möglich. 

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

1.5.1 60 Euro jährlich je GVE (durchschnitt-

licher Jahresviehbestand). 

2.0 Haltung im Laufstall und mit 

Weide 

2.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die Einführung oder 

Beibehaltung besonders tiergerechter Hal-

tungsverfahren zur Anpassung der Produkti-

onsstrukturen an die weiter steigenden Anfor-

derungen im Hinblick auf eine nachhaltige Ag-

rarproduktion, der Sicherung der natürlichen 

Produktionsgrundlagen sowie des Tierschut-

zes in der Nutztierhaltung. 

2.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

Gefördert wird die besonders tiergerechte 

Haltung von Milchkühen, von Rindern zur 

Aufzucht oder von Mastrindern in Laufställen 

mit planbefestigten oder teilperforierten Flä-

chen und mit Weidehaltung. 

2.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Num-

mer 1.2.1 und 1.2.2. 

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

2.4.1 Jeder Milchkuh stehen mindestens 

5,5 Quadratmeter nutzbare Stallfläche je GVE 

zur Verfügung. 

2.4.2 Jedem Mast- oder Aufzuchtrind (ohne 

Mutterkuhhaltung) stehen bis zu einem Le-

bensalter von 8 Monaten mindestens 

3,5 Quadratmeter nutzbare Stallfläche und ab 

einem Lebensalter von 9 Monaten mindestens 

4,5 Quadratmeter nutzbare Stallfläche zur 

Verfügung. 

2.4.3 Die spaltenfreie Liegefläche muss so 

bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig lie-

gen können. 



2.4.4 Bei Milchkühen, Mast- und Aufzucht-

rindern muss jedem Tier ein Grundfutterfress-

platz bereitstehen, dessen Breite ausreicht, 

dass alle Tiere gleichzeitig fressen können. 

 

2.4.5 Im Falle der Vorratsfütterung bei 

Milchkühen, Mast- und Aufzuchtrindern muss 

ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,2:1 si-

chergestellt werden. 

 

2.4.6 Milchkühen, Aufzucht- und Mastrin-

dern sind im Zeitraum zwischen dem 1. Juni 

und dem 1. Oktober – soweit Krankheit oder 

zu erwartende Schäden des Tieres dem nicht 

entgegenstehen – täglich Weidegang mit 

freiem Zugang zu einer Tränkevorrichtung zu 

gewähren. 

 

2.4.7 Die Liegeflächen im Stall sind ausrei-

chend mit geeigneter trockener Einstreu oder 

mit anderem Komfort schaffenden Material 

(Komfortmatten) geprüfter und anerkannter 

Qualität zu versehen. 

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

2.5.1 Die Zuwendung beträgt für Tiere in 

nach dem Agrarinvestitionsförderungspro-

gramm (AFP), Anlage 1, geförderten Ställen 

für die Dauer der Zweckbindungsfrist nach 

Nummer 1.6.1 jährlich je GVE (durchschnittli-

cher Jahresviehbestand) Jahreserzeugung: 

- 80 Euro für Milchkühe, 

- 75 Euro für Aufzucht- und Mastrinder. 

 

2.5.2 Die Zuwendung beträgt für Tiere in an-

deren Ställen jährlich je GVE (durchschnittli-

cher Jahresviehbestand) Jahreserzeugung 

- 200 Euro für Milchkühe, 

- 85 Euro für Aufzuchtrinder, 

- 140 Euro für Mastrinder. 

 

2.5.3 Im Falle einer gleichzeitigen Förde-

rung nach Maßnahme B, Nummer 1.2 ist die 

Zuwendung abzusenken und die Absenkung 

entsprechend zu begründen. Die Absenkung 

kann über den in den Allgemeinen Bestim-

mungen Nummer 1.4 genannten Prozentsatz 

hinausgehen. 

2.6 Andere Verpflichtungen 

Der Beihilfeempfänger stellt den Tieren einen 

Stall zur Verfügung, dessen tageslichtdurch-

lässige Fläche mindestens 5 % der Stallgrund-

fläche entspricht. 

 

2.7 Sonstige Bestimmungen 

Die Länder können für Mast- und Aufzucht-

rinder im Einzelfall die nutzbare Stallfläche 

nach Nummer 2.4.2 nach adäquatem Alter der 

Tiere staffeln, wenn die Anwendung bei klein-

rahmigen Rinderrassen zu unangemessenen 

Ergebnissen führen würde. 



3.0 Haltung im Laufstall und auf 

Stroh 

3.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die Einführung oder 

Beibehaltung besonders tiergerechter Hal-

tungsverfahren zur Anpassung der Produkti-

onsstrukturen an die weiter steigenden Anfor-

derungen im Hinblick auf eine nachhaltige Ag-

rarproduktion, der Sicherung der natürlichen 

Produktionsgrundlagen sowie des Tierschut-

zes in der Nutztierhaltung. 

3.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

Gefördert wird die besonders tiergerechte 

Haltung von Milch- oder Mutterkühen, Rin-

dern zur Aufzucht oder Mastrindern in Lauf-

ställen mit jeweils planbefestigten oder mit 

teilperforierten Flächen und Aufstallung auf 

Stroh. 

3.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2. 

3.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

3.4.1 Jeder Milch- und Mutterkuh stehen 

mindestens 5,5 Quadratmeter nutzbare Stall-

fläche zur Verfügung. 

 

3.4.2 Nummern 2.4.2 bis 2.4.5 gelten ent-

sprechend. Die Bestimmungen der Nummern 

2.4.3 bis 2.4.5 gelten entsprechend auch für 

Mutterkühe. 

 

3.4.3 Die Liegeflächen werden regelmäßig 

mit geeignetem trockenem Stroh versehen, so 

dass diese ausreichend gepolstert sind.  

3.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

3.5.1 Die Zuwendung beträgt für Tiere in 

nach dem Agrarinvestitionsförderungspro-

gramm (AFP), Anlage 1, geförderten Ställen 

für die Dauer der Zweckbindungsfrist nach 

Nummer 1.6.1 jährlich je GVE (durchschnittli-

cher Jahresviehbestand): 

- 20 Euro für Milchkühe, 

- 45 Euro für Mutterkühe, Aufzucht- und 

weibliche Mastrinder, 

- 290 Euro für männliche Mastrinder. 

 

3.5.2 Die Zuwendung beträgt für Tiere in an-

deren Ställen jährlich je GVE (durchschnittli-

cher Jahresviehbestand): 

- 150 Euro für Milchkühe, 

- 55 Euro für Mutterkühe, Aufzucht- und 

weibliche Mastrinder, 

- 355 Euro für männliche Mastrinder. 

 

3.5.3 Im Falle der Kombination mit einer 

Förderung nach Nummer 2.2 gelten folgende 

Beträge für Tiere in nach dem Agrarinvestiti-

onsförderungsprogramm (AFP), Anlage 1, ge-

förderten Ställen für die Dauer der Zweckbin-

dungsfrist nach Nummer 1.6.1 jährlich je GVE 

(durchschnittlicher Jahresviehbestand): 

- 100 Euro für Milchkühe, 

- 120 Euro für Aufzuchtrinder, 

- 365 Euro für Mastrinder. 

 

3.5.4 Im Falle der Kombination mit einer 

Förderung nach Nummer 2.2 gelten folgende 

Beträge für Tiere in anderen Ställen jährlich je 

GVE (durchschnittlicher Jahresviehbestand): 

- 225 Euro für Milchkühe, 

- 130 Euro für Aufzuchtrinder, 

- 430 Euro für Mastrinder. 

 

3.5.5 Nummer 2.5.3 gilt entsprechend. 



3.6 Andere Verpflichtungen 

Die Nummer 2.6 gilt entsprechend. 

3.7 Sonstige Bestimmungen 

Die Nummer 2.7 gilt entsprechend. 

 

4.0 Haltung im Laufstall mit Außen-

auslauf und auf Stroh 

4.1 Zuwendungszweck 

Zuwendungszweck ist die Einführung oder 

Beibehaltung besonders tiergerechter Hal-

tungsverfahren zur Anpassung der Produkti-

onsstrukturen an die weiter steigenden Anfor-

derungen im Hinblick auf eine nachhaltige Ag-

rarproduktion, der Sicherung der natürlichen 

Produktionsgrundlagen sowie des Tierschut-

zes in der Nutztierhaltung. 

4.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

Gefördert wird die besonders tiergerechte 

Haltung von Milchkühen, Rindern zur Auf-

zucht oder Mastrindern in Laufställen mit 

planbefestigten oder mit teilperforierten Flä-

chen jeweils mit Außenauslauf sowie Aufstal-

lung auf Stroh. 

4.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2. 

4.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

4.4.1 Die Nummern 2.4.1 bis 2.4.5 und 3.4.3 

gelten entsprechend. 

 

4.4.2 Jeder Milchkuh stehen mindestens 

3 Quadratmeter planbefestigte oder teilperfo-

rierte Außenfläche zur Verfügung. 

 

4.4.3 Jedem Mast- und Aufzuchtrind außer 

Mutterkuhhaltung bis zu einem Lebensalter 

von 8 Monaten stehen mindestens 2 Quadrat-

meter planbefestigte oder teilperforierte Au-

ßenfläche zur Verfügung. 

 

4.4.4 Jedem Mast- und Aufzuchtrind außer 

Mutterkuhhaltung ab einem Lebensalter von 



9 Monaten stehen mindestens 2,5 Quadrat-

meter planbefestigte oder teilperforierte Au-

ßenfläche zur Verfügung. 

 

4.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

4.5.1 Die Zuwendung beträgt für Tiere in 

nach dem Agrarinvestitionsförderungspro-

gramm (AFP), Anlage 1, geförderten Ställen 

für die Dauer der Zweckbindungsfrist nach 

Nummer 1.6.1 jährlich je GVE (durchschnittli-

cher Jahresviehbestand): 

- 40 Euro für Milchkühe, 

- 80 Euro für Aufzuchtrinder, 

- 325 Euro für Mastrinder. 

 

4.5.2 Die Zuwendung beträgt für Tiere in an-

deren Ställen jährlich je GVE (durchschnittli-

cher Jahresviehbestand): 

- 165 Euro für Milchkühe, 

- 85 Euro für Aufzuchtrinder, 

- 390 Euro für Mastrinder. 

 

4.5.3 Im Falle der Kombination mit einer 

Förderung nach Nummer 2.2 gelten folgende 

Beträge für Tiere in nach dem Agrarinvestiti-

onsförderungsprogramm (AFP), Anlage 1, ge-

förderten Ställen für die Dauer der Zweckbin-

dungsfrist nach Nummer 1.6.1 jährlich je GVE 

(durchschnittlicher Jahresviehbestand): 

- 120 Euro für Milchkühe, 

- 155 Euro für Aufzuchtrinder, 

- 395 Euro für Mastrinder. 

 

4.5.4 Im Falle der Kombination mit einer 

Förderung nach Nummer 2.2 gelten folgende 

Beträge für Tiere in anderen Ställen jährlich je 

GVE (durchschnittlicher Jahresviehbestand): 

- 245 Euro für Milchkühe, 

- 160 Euro für Aufzuchtrinder, 

- 460 Euro für Mastrinder. 

4.5.5 Nummer 2.5.3 gilt entsprechend. 

4.6 Andere Verpflichtungen 

Die Nummer 2.6 gilt entsprechend. 

4.7 Sonstige Bestimmungen 

Die Nummer 2.7 gilt entsprechend. 

 

 

 

  



 

 

 

G. Erhaltung der Vielfalt der genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft 

 

Maßnahmen 

1.0 Pflanzengenetische Ressourcen 

2.0 Tiergenetische Ressourcen 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Sortenerhaltung ist die Sicherung der geneti-

schen Identität einer Sorte nach den Grunds-

ätzen der systematischen Erhaltungszüch-

tung. Bei Obstarten und Wein fällt darunter 

auch die Pflanzung und Pflege von Reisermut-

terpflanzen. 

 

Seltene und gefährdete einheimische Nutz-

tierassen: Nutztierassen, die nach dem „Nati-

onalen Fachprogramm tiergenetische Res-

sourcen“ in die Kategorie „Beobachtungspo-

pulation (BEO)“, „Erhaltungspopulation 

(ERH)“ oder „phänotypische Erhaltungspopu-

lation (PERH)“ eingestuft wurden. 

 

Erhaltungszuchtprogramm: Zuchtprogramm, 

dessen Zuchtziele, Zuchtplanung und sonstige 

Maßnahmen darauf ausgerichtet sind, die ge-

netische Varianz in der Zuchtpopulation zu er-

halten. 

1.0 Erhaltung pflanzengenetischer 

Ressourcen 

1.1 Zuwendungszweck 

Zweck der Förderung ist der Ausgleich wirt-

schaftlicher Nachteile aufgrund besonderer 

Bewirtschaftungsanforderungen oder gerin-

gerer Leistungen, die beim Anbau und der Sor-

tenerhaltung bedrohter, regional angepasster 

Nutzpflanzen unter den geltenden wirtschaft-

lichen und rechtlichen Rahmenbedingungen 

entstehen. 

1.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

1.2.1 Förderfähig ist 

a) der landwirtschaftliche Anbau und 

b) die Sortenerhaltung 

 

gefährdeter heimischer Nutzpflanzen. 

 

1.2.2 Nicht gefördert wird die Erhaltung von 

Sorten nach Nummer 1.2.1. b), die nach Num-

mer 1.4.1 b) beim Bundessortenamt als Ama-

teursorten angemeldet werden. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2. 

 

Nicht gefördert werden juristische Personen 

des öffentlichen Rechts sowie juristische Per-

sonen des Privatrechts und Personengesell-

schaften, bei denen die Beteiligung der öffent-

lichen Hand mehr als 25 % beträgt. 



 

 

 

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

1.4.1 Voraussetzung für die Gewährung ei-

ner Zuwendung ist, dass der Zuwendungs-

empfänger den Betrieb für die Dauer des Ver-

pflichtungszeitraums selbst bewirtschaftet 

und sich verpflichtet: 

a) im Falle einer Förderung nach Num-

mer 1.2.1 a) die Fläche, für die die Zu-

wendung bewilligt worden ist, mit 

Saat- oder Pflanzgut oder Mischungen 

aus Saat- oder Pflanzgut gefährdeter 

heimischer Nutzpflanzen zu bestellen, 

die als solche registriert und anerkannt 

sind, 

b) im Falle einer Förderung nach Num-

mer 1.2.1 b) eine Sortenerhaltung 

durchführt und die Sorte, sofern nicht 

bereits geschehen, innerhalb des För-

derzeitraums als Erhaltungssorte beim 

Bundessortenamt zuzulassen, bei Obst 

im Rahmen der Anbaumaterialverord-

nung17 als Standardmaterial (§ 6 

AGOZV) mit Registrierung des Inver-

kehrbringers (§ 5 Absatz 4 in Verbin-

dung mit § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 

2 und § 3 Absatz 1 AGOZV). Der re-

gistrierte Inverkehrbringer wird min-

destens einmal jährlich von der zustän-

digen Behörde kontrolliert (§ 15 Ab-

satz 1 AGOZV). 

 

1.4.2 Der Anbau ist zu dokumentieren; die 

Dokumentation ist auf Anfrage der überprü-

fenden Stelle zur Verfügung zu stellen. Es 

kann ein Verwertungsnachweis gefordert 

werden. Die Länder melden der Bundesanstalt 

                                                      
17  Anbaumaterialverordnung vom 21. November 2018 (BGBL. I S. 1964), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 24. November 2020 (BGBL. 

I S. 2540) geändert worden ist. 

für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) jähr-

lich die geförderte Fläche je Sorte oder Her-

kunft. 

1.4.3 Die Auswahl der förderfähigen Nutz-

pflanzen erfolgt durch die zuständigen Län-

derbehörden, auf Basis von Empfehlungen des 

Beratungs- und Koordinierungsausschusses 

des Fachprogramms zur Erhaltung und nach-

haltigen Nutzung pflanzengenetischer Res-

sourcen landwirtschaftlicher und gartenbauli-

cher Kulturpflanzen. 

 

1.4.4 Die förderfähigen Nutzpflanzen wer-

den in einem allgemein zugänglichen zentra-

len Verzeichnis bei der Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Ernährung (BLE) geführt. 

Die Länder können mit regional-/gebietsspe-

zifischen Listen die förderfähigen Nutzpflan-

zen eingrenzen. 

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen  

1.5.1 Die Zuwendungen werden als Zu-

schüsse gewährt. Die Höhe der Zuwendungen 

werden von den Ländern auf der Grundlage 

der durchschnittlich zu erwartenden Einkom-

menseinbußen oder zusätzlichen Kosten im 

Vergleich zu herkömmlich verwendeten Nutz-

pflanzen sowie etwaiger Bewirtschaftungs-

auflagen innerhalb der im Folgenden genann-

ten Unter- und Obergrenzen festgelegt. Diese 

betragen jährlich je Sorte oder Herkunft 

- bei ein- bis zweijährigen Kulturen 250 

- 750 Euro je erhaltener Sorte bzw. 50 

bis 100 Euro für den Anbau je Hektar; 

bei einem Anbauumfang bis zu einem 

Hektar kann ein Zuschlag von bis zu 

75 Euro gewährt werden, 



 

 

 

- bei Gemüse, Heil- und Gewürzpflan-

zen 500 - 1.000 Euro je erhaltener 

Sorte bzw. 250 bis 400 Euro für den 

Anbau je Hektar, 

- bei Dauerkulturen 300 - 700 Euro je er-

haltener Sorte zum Reiserschnitt bei 

Dauerkulturen (mindestens drei Mut-

terbäume je Sorte) bzw. 500 bis 

1.000 Euro für den Anbau je Hektar. 

 

1.5.2 Der Umfang der Förderung ist auf 

10 Hektar je Sorte und Betrieb bzw. 10 Sorten-

erhaltungen je Betrieb oder Erhalter bzw. 50 

Sortenerhaltungen bei einem entsprechenden 

Zusammenschluss beschränkt. 

1.6 Sonstige Bestimmungen 

Verringert sich aufgrund mangelnder Verfüg-

barkeit von Saat- oder Pflanzgut gefährdeter 

heimischer Nutzpflanzen oder aus anderen 

vom Zuwendungsempfänger nicht zu vertre-

tenden Gründen in einem Verpflichtungsjahr 

die nach der Nummer 1.2.1 a) bewirtschaftete 

Fläche gegenüber der bewilligten Fläche bzw. 

die Anzahl Sorten in Sortenerhaltung gegen-

über der bewilligten Anzahl, wird für die Be-

rechnung der Zuwendung der tatsächliche 

Umfang der bebauten Flächen bzw. die durch-

schnittliche Anzahl Sorten in Sortenerhaltung, 

für die die Zuwendung gewährt wird, während 

des Verpflichtungszeitraums zugrunde gelegt. 

In diesen Fällen wird auf die Rückzahlung von 

Zuwendungen verzichtet, die sich auf bis zu 

diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen be-

ziehen. 

2.0 Tiergenetische Ressourcen 

2.1 Zuwendungszweck 

Zweck der Förderung ist der Ausgleich wirt-

schaftlicher Nachteile aufgrund besonderer 

Bewirtschaftungsanforderungen oder gerin-

gerer Leistungen, die bei der Zucht und Hal-

tung gefährdeter Nutztierrassen unter den 

geltenden wirtschaftlichen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen entstehen. 

2.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

Förderfähig ist die Zucht oder Haltung selte-

ner oder gefährdeter einheimischer Nutztier-

rassen im Rahmen von Erhaltungszuchtpro-

grammen. 

2.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2, sowie andere Tierhalter unbe-

schadet der gewählten Rechtsform, soweit sie 

Landbewirtschafter sind. 

 

Nicht gefördert werden juristische Personen 

des öffentlichen Rechts sowie juristische Per-

sonen des Privatrechts und Personengesell-

schaften, bei denen die Beteiligung der öffent-

lichen Hand mehr als 25 % beträgt. 

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

2.4.1 Voraussetzung für die Gewährung ei-

ner Zuwendung ist, dass der Zuwendungs-

empfänger den Betrieb für die Dauer des Ver-

pflichtungszeitraums selbst bewirtschaftet 

und sich verpflichtet, förderfähige Nutztier-

rassen gemäß den Vorgaben der Fachgremien 

des Fachprogramms zu verwenden und 



 

 

 

- im Durchschnitt des Verpflichtungs-

zeitraumes mindestens die bewilligte 

Anzahl der Nutztiere zu halten, 

- diese Tiere in ein Zuchtbuch, das bei 

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege von 

einer tierzuchtrechtlich anerkannten 

Zuchtorganisation geführt werden 

muss, eintragen zu lassen, 

- mit diesen Tieren an einem Erhal-

tungszuchtprogramm einer Züchter-

vereinigung teilzunehmen sowie 

- der Einrichtung, die das betreffende 

und genehmigte Erhaltungszuchtpro-

gramm durchführt, alle vorhandenen 

genetisch relevanten Daten bereitzu-

stellen und 

- sich bereit erklären, auf Anfrage an 

Programmen zur Gewinnung von Ma-

terial für den Aufbau der Mindestre-

serve der „Deutschen Genbank für 

landwirtschaftliche Nutztiere“ teilzu-

nehmen. 

 

2.4.2 Die Auswahl von förderfähigen Nutz-

tierrassen erfolgt durch die zuständigen Län-

derbehörden auf Basis von Empfehlungen des 

Fachbeirates für tiergenetische Ressourcen 

nach den Grundsätzen des Nationalen Fach-

programms zur Erhaltung und nachhaltigen 

Nutzung tiergenetischer Ressourcen. 

 

2.4.3 Die förderfähigen Nutztierrassen wer-

den in einem allgemein zugänglichen zentra-

len Verzeichnis bei der Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Ernährung (BLE) geführt. 

Die Länder können mit regional-/gebietsspe-

zifischen Listen die förderfähigen Nutztierras-

sen eingrenzen. 

 

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

Die Zuwendungen werden als Zuschüsse ge-

währt. Die Höhe der Zuwendungen werden 

von den Ländern auf der Grundlage der durch-

schnittlich zu erwartenden Einkommensein-

bußen oder zusätzlichen Kosten im Vergleich 

zu herkömmlich verwendeten Nutztiere sowie 

etwaiger Bewirtschaftungsauflagen innerhalb 

der im Folgenden genannten Unter- und 

Obergrenzen festgelegt. Diese betragen für 

die Zucht oder Haltung jährlich, 

- bis zu 200 Euro je Großvieheinheit bei 

Zuchttieren, 

- bis zu 200 Euro je Großvieheinheit zu-

sätzlich bei Vatertieren, 

- 25 bis 240 Euro je Großvieheinheit zu-

sätzlich für die Bereitstellung der Tiere 

zur Gewinnung von Samen oder Emb-

ryonen für das Zuchtprogramm. 

2.6 Sonstige Bestimmungen 

2.6.1 Verringert sich aufgrund mangelnder 

Verfügbarkeit von Nutztieren seltener Rassen 

oder aus anderen vom Zuwendungsempfän-

ger nicht zu vertretenden Gründen in einem 

Verpflichtungsjahr die Anzahl der gehaltenen 

Nutztiere gegenüber der bewilligten Tierzahl, 

wird für die Berechnung der Zuwendung die 

durchschnittliche Anzahl der Tiere, für die die 

Zuwendung gewährt wird, während des Ver-

pflichtungszeitraums zugrunde gelegt. In die-

sen Fällen wird auf die Rückzahlung von Zu-

wendungen verzichtet, die sich auf bis zu die-

sem Zeitpunkt erbrachten Leistungen bezie-

hen. 
 



 

 

 

2.6.2 Die Förderung ist Teil der Nationalen 

Rahmenregelung Deutschlands nach Artikel 6 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 

bzw. des GAP-Strategieplans nach der Ver-

ordnung (EU) Nr. 2021/2115. 

 



H. Nicht-produktiver investiver Naturschutz 

 

Maßnahmen 

1.0 Nicht-produktiver investiver 

Naturschutz18 

1.1 Zuwendungszweck 

Schaffung, Wiederherstellung und Entwick-

lung von Lebensräumen sowie Lebensstät-

ten wildlebender Tier- und Pflanzenarten 

der Agrarlandschaft sowie Erhaltung der ge-

netischen Vielfalt von Wildpflanzen für Er-

nährung und Landwirtschaft. 19 

1.2 Gegenstand der Förde-

rung/Förderausschluss 

1.2.1 Förderfähig sind: 

a) investive Maßnahmen des Natur-

schutzes zur Schaffung, Wiederher-

stellung und Entwicklung von 

 Feuchtbiotopen wie Teiche, 

Tümpel und sonstige Kleinge-

wässer, 

 Hecken, Feldgehölzen, Uferbe-

pflanzungen, Baumreihen, 

 wiedervernässten Flächen, die 

zwecks landwirtschaftlicher 

Nutzung trockengelegt wurden, 

 Kleinbiotopen der Agrarland-

schaft wie Sölle oder Wallhe-

cken, 

 zusammenhängenden Biotopen, 

 Trockenmauern, 

 Halboffen- und Offenlandle-

bensräumen (z. B. Entbuschung), 

                                                      
18 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 1.0 durchgeführten Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 

AEUV handelt, sowie die Vornahme der für die Einhaltung des EU-Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der Länder-
behörde. 

19 Im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d des Gesetzes zu dem Internationalen Vertrag vom 3. November 2001 über pflanzengene-
tische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft vom 10. September 2003 (BGBl. II S. 906). 

 Lebensstätten geschützter oder 

gefährdeter Arten der Agrar-

landschaft (z. B. Weißstorch-

horste, Fledermausquartiere, 

Greifvogelnisthilfen). 

 

b) Grunderwerb von landwirtschaftlich 

genutzten sowie landwirtschaftlich 

nutzbaren Flächen für Zwecke der 

Biotopgestaltung nach Nummer 

1.2.1 a durch Zuwendungsempfänger 

nach Nummer 1.3.5, 

c) Erstellung von Schutzkonzepten ein-

schließlich notwendiger Voruntersu-

chungen (auch wenn diese keine 

Umsetzung des geplanten Vorha-

bens zur Folge haben), Architekten- 

und Ingenieurleistungen. 

 

1.2.2 Nicht förderfähig sind: 

a) Erwerb von landwirtschaftlichen 

Produktionsrechten und Zahlungs-

ansprüchen, 

b) Erwerb und Anpflanzung einjähriger 

Kulturen, 

c) Kauf von Tieren, 

d) Erwerb und Neuanlage von Streu-

obstbeständen, die über die Maß-

nahme „E 2.2.2 Förderung extensiver 

Obstbestände“ förderfähig sind, 

e) Aufwendungen und Dienstleistun-

gen, die von staatlichen Stellen er-

bracht werden bzw. dort anfallen, 



 

 

 

f) Maßnahmen, die Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen für Eingriffe in Na-

tur und Landschaft i. S. d. § 14 Bun-

desnaturschutzgesetz20 darstellen, 

g) Unterhaltung. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

1.3.1 Betriebsinhaber als natürliche oder 

juristische Person oder Vereinigung natürli-

cher oder juristischer Personen, die eine 

landwirtschaftliche Tätigkeit auf Flächen, 

deren Nutzung überwiegend landwirt-

schaftlichen Zwecken dient, ausüben und 

den Betrieb selbst bewirtschaften. 

 

1.3.2 Landwirte im Sinne des Artikels 3 

Nummer 1 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 

die eine landwirtschaftliche Tätigkeit gemäß 

der Festlegung durch die Mitgliedstaaten im 

Einklang mit Artikel 4 Absatz 2 Verordnung 

(EU) Nr. 2021/2115 ausüben. 

 

1.3.3 Andere Landbewirtschafter. 

 

1.3.4 Andere Begünstigte gemäß der In-

terventionsbeschreibung der Nummer 5.3 

des GAP-Strategieplans, die auf freiwilliger 

Basis Bewirtschaftungsverpflichtungen ein-

gehen.  

 

1.3.5 Gemeinden, Gemeindeverbände und 

gemeinnützige juristischen Personen. 

1.4 Art und Höhe der Zuwendun-

gen 

1.4.1 Die Zuwendungen werden als Zu-

schuss gewährt.  

 

                                                      
20  Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBL. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBL. I S. 

306) geändert geworden ist. 

1.4.2 Die Zuwendung kann bis zu 100 %, 

bei Gemeinden und Gemeindeverbänden bis 

zu 90 %, der förderfähigen Ausgaben betra-

gen. 

 

1.4.3 Die Zuschüsse orientieren sich an 

den marktüblichen Kosten. Bei der Festle-

gung der Kosten können Standardkalkulati-

onen in Anlehnung an Vergütungssätze des 

KTBL oder anderweitiger vorliegender vom 

jeweiligen Land anerkannter naturschutz-

fachlicher und landwirtschaftlicher Kalkula-

tionen verwendet werden. Dabei ist zu ge-

währleisten, dass die Kalkulationen anhand 

fairer, ausgewogener und überprüfbarer Be-

rechnungsmethoden erfolgen. 

 

1.4.4 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwen-

dungsempfänger nach Nummer 1.3 mit Aus-

nahme von Gemeinden und Gemeindever-

bänden können mit bis zu 60 % des Betrages, 

der sich bei Vergabe der Leistungen an ein 

Unternehmen (ohne Berechnung der Um-

satzsteuer) ergeben würde, berücksichtigt 

werden. Bei Abrechnung nach allgemein 

festgesetzten Verrechnungssätzen können 

diese Arbeitsleistungen pauschal berück-

sichtigt werden. Die Summe der Zuwendun-

gen für Sachleistungen darf die Summe der 

baren Ausgaben nicht überschreiten. 

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen 



 

 

 

1.6 Sonstige Bestimmungen 

Die Förderung des Grunderwerbs nach 

Nr. 1.2.1 b) erfolgt unter dem Vorbehalt des 

Widerrufs für den Fall, dass die geförderten 

Grundstücke innerhalb von 12 Jahren veräu-

ßert oder nicht mehr dem Zuwendungs-

zweck entsprechend verwendet werden. 

 



 

 

 

 

I. Vertragsnaturschutz 

 

Maßnahmen 

1.0 Vertragsnaturschutz21 

1.1 Zuwendungszweck 

Schutz und Wiederherstellung von Lebensräu-

men und Lebensstätten wildlebender Tier- und 

Pflanzenarten in der Agrarlandschaft sowie Er-

haltung der genetischen Vielfalt von Wild-

pflanzen für Ernährung und Landwirtschaft. 22 

1.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

1.2.1 Förderfähig ist die Bewirtschaftung und 

Pflege landwirtschaftlich genutzter sowie 

landwirtschaftlich nutzbarer Flächen nach 

Vorgaben des Naturschutzes. Eine entspre-

chende Förderung kann auch für die in Maß-

nahme H. 1.2.1. a) bezeichneten Biotope und 

Flächen gewährt werden. 

 

 

1.2.2 Nicht förderfähig sind: 

a) Erwerb landwirtschaftlicher Produkti-

onsrechte und Zahlungsansprüche, 

b) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorge-

schrieben sind, 

c) Leistungen der öffentlichen Verwal-

tung, 

d) Kauf von Tieren, 

e) Kauf von Maschinen und Geräten, 

                                                      
21 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 1.0 durchgeführten Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 

AEUV handelt, sowie die Vornahme der für die Einhaltung des EU-Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der Länder-
behörde. 

22 Im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d des Gesetzes zu dem Internationalen Vertrag vom 3. November 2001 über pflanzengene-
tische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft vom 10. September 2003 (BGBl. II S. 906). 

f) Investive Naturschutzmaßnahmen 

nach Buchstabe H des Förderbereichs 4 

des GAK-Rahmenplans, 

g) Maßnahmen, die Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen für Eingriffe in Natur 

und Landschaft i. S. d. § 14 Bundesna-

turschutzgesetz darstellen. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

1.3.1 Betriebsinhaber als natürliche oder ju-

ristische Person oder Vereinigung natürlicher 

oder juristischer Personen, die eine landwirt-

schaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren Nut-

zung überwiegend landwirtschaftlichen Zwe-

cken dient, ausüben und den Betrieb selbst be-

wirtschaften. 

 

1.3.2 Landwirte im Sinne des Artikels 3 Num-

mer 1 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 die eine 

landwirtschaftliche Tätigkeit gemäß der Fest-

legung durch die Mitgliedstaaten im Einklang 

mit Artikel 4 Absatz 2 Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 ausüben. 

 

1.3.3 Andere Landbewirtschafter. 

 

1.3.4 Andere Begünstigte gemäß der Inter-

ventionsbeschreibung der Nummer 5.3 des 

GAP-Strategieplans, die auf freiwilliger Basis 

Bewirtschaftungsverpflichtungen eingehen.  

 

1.3.5 Gemeinden, Gemeindeverbände und 

gemeinnützige juristische Personen. 



 

 

 

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

1.4.1 Zuwendungen werden als Zuschuss ge-

währt. 

 

1.4.2 Die Zuwendungen orientieren sich an 

den marktüblichen Kosten. Bei der Festlegung 

der Kosten können Standardkalkulationen in 

Anlehnung an Vergütungssätze des KTBL oder 

anderweitiger vorliegender vom jeweiligen 

Land anerkannter naturschutzfachlicher und 

landwirtschaftlicher Kalkulationen verwendet 

werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass die 

Kalkulationen anhand fairer, ausgewogener 

und überprüfbarer Berechnungsmethoden er-

folgen. 

 

Die Höhe der Zuwendung nach Nummer 1.2.1 

bestimmt sich nach den durch die naturschutz-

fachlichen Auflagen zu erwartenden Einkom-

mensverlusten und zusätzlichen Kosten im 

Vergleich zu einer Bewirtschaftung ohne Na-

turschutzauflagen oder den Kosten der Beibe-

haltung der naturschutzfachlichen Bewirt-

schaftung gemäß Nummer 1.2.1. Details zur 

Höhe der Prämien ergeben sich aus den recht-

lichen Vorgaben der EU zur Kalkulation der 

Prämien für die Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen, die sinngemäß anzuwenden sind. 

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Landbewirtschaftung und Pflege erfolgt 

nach naturschutzfachlichen Vorgaben. Die 

Vorgaben erfolgen auf der Grundlage eines na-

turschutzfachlichen Konzepts oder einer ent-

sprechenden Fachplanung, die von den Natur-

schutzbehörden festgelegt wird. 

1.6 Sonstige Bestimmungen 

Die naturschutzfachlichen Konzepte oder 

Fachplanungen müssen mindestens folgende 

Elemente enthalten: 

a) Abgrenzung und Kurzbeschreibung der 

Fördergebiete oder der Fördervorha-

ben, 

b) Kurzbeschreibung des naturschutz-

fachlichen Zustands, 

c) Auflistung der naturschutzfachlichen 

Entwicklungsziele und Benennung ge-

eigneter Indikatoren für die Zielerrei-

chung, 

d) Beschreibung der naturschutzfachli-

chen Vorgaben und etwaiger Kombina-

tionsmöglichkeiten.  

Im Falle der Förderung genetischer Erhal-

tungsgebiete für Wildpflanzen für Ernährung 

und Landwirtschaft ist die geförderte Fläche in 

das von der Bundesanstalt für Landwirtschaft 

und Ernährung (BLE) koordinierte "Netzwerk 

Genetische Erhaltungsgebiete Deutschland“ 

per Kooperationsvertrag einzubringen. 



J. Schutz vor Schäden durch den Wolf 

 

Maßnahmen 

1.0 Investitionen zum Schutz vor Schäden 

durch den Wolf 

2.0 Laufende Betriebsausgaben zum 

Schutz vor Schäden durch den Wolf 

1.0 Investitionen zum Schutz vor 

Schäden durch den Wolf23 

1.1 Zuwendungszweck 

Zur Unterstützung einer nachhaltigen Landbe-

wirtschaftung durch Weidehaltung und zur 

Verringerung von Konflikten zwischen Arten-

schutz und Weidehaltung können Investitio-

nen zum Schutz vor Schäden durch den Wolf 

gefördert werden. 

 

Die Maßnahme ist befristet bis zum 

31.12.2027. 

1.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

1.2.1 Förderfähig sind Investitionen zum 

Schutz vor Schäden durch den Wolf an land-

wirtschaftlichen Nutztieren in Weidehaltung 

(Schafe und Ziegen; Rinder, Hauspferde und 

Hausesel bis 1 Jahr; Damwild, Lamas und Alpa-

kas). 

 

Gefördert werden können: 

a) Erwerb und Installation wolfsabwei-

sender Schutzzäune, 

b) Erwerb und Installation wolfsabwei-

sender Einrichtungen, die auf digitaler 

Technik beruhen, 

c) Nachrüstung vorhandener Zäune, 

                                                      
23  Die staatliche Beihilfe Nummer SA.108736 (2023/N) i.V. m. SA.103724 (2022/N) und SA.55264 (2020/N) wurde mit Entscheidung der Europäischen 

Kommission vom 16.11.2023 mit einer Laufzeit bis 31.12.2027 genehmigt. Die darin enthaltenen Vorgaben sind verbindlich. 

d) Ausrüstungsgegenstände (z. B. Strom-

geräte), 

e) Anschaffung von Herdenschutzhun-

den, einschließlich Qualifikation von 

Personen, die mit den Herdenschutz-

hunden arbeiten sowie die Ausbildung 

der Hunde, 

f) Errichtung von Untergrabschutz, 

g) Einrichtung von Nachtpferchen. 

 

1.2.2 Nicht förderfähig sind: 

a) Erwerb von landwirtschaftlichen Pro-

duktionsrechten und Zahlungsansprü-

chen, 

b) Investitionen zur Erfüllung geltender 

Unionsnormen, 

c) laufende Betriebsausgaben. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Gefördert werden können: 

 

1.3.1 Betriebsinhaber als natürliche oder ju-

ristische Person oder Vereinigung natürlicher 

oder juristischer Personen, die eine landwirt-

schaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren Nut-

zung überwiegend landwirtschaftlichen Zwe-

cken dient, ausüben und den Betrieb selbst be-

wirtschaften. 

 

1.3.2 Landwirte im Sinne des Artikels 3 Num-

mer 1 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 die eine 

landwirtschaftliche Tätigkeit gemäß der Fest-

legung durch die Mitgliedstaaten im Einklang 

mit Artikel 4 Absatz 2 Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 ausüben. 

 



 

 

 

1.3.3 andere Landbewirtschafter mit Aus-

nahme von Gemeinden und Gemeindeverbän-

den, sofern die Haltung der in Nummer 1.2.1 

genannten landwirtschaftlichen Nutztiere 

- der Sicherstellung der Beweidung im 

Rahmen der Landschaftspflege, 

- zum Erhalt tiergenetischer Ressourcen 

oder 

- dem Hochwasser- und Küstenschutz 

dient. 

 

1.3.4 andere Begünstigte gemäß den Inter-

ventionsbeschreibungen der Nummer 5.3 des 

GAP-Strategieplans, die auf freiwilliger Basis 

Bewirtschaftungsverpflichtungen eingehen, 

mit Ausnahme von Gemeinden und Gemeinde-

verbänden, sofern die Haltung der in Nummer 

1.2.1 genannten landwirtschaftlichen Nutz-

tiere 

- der Sicherstellung der Beweidung im 

Rahmen der Landschaftspflege, 

- zum Erhalt tiergenetischer Ressourcen 

oder 

- dem Hochwasser- und Küstenschutz 

dient. 

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

1.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss 

gewährt. 

 

1.4.2 Für Maßnahmen nach Nummer 1.2.1 a) 

kann die Zuwendung bis zu 100 % der förder-

fähigen Ausgaben betragen, die über die allge-

meinen Sicherungspflichten hinausgehen. Al-

ternativ kann die Förderung bis zu 80 % der Ge-

samtausgaben für diese Maßnahmen betragen. 

 

1.4.3 Für Maßnahmen nach Nummer 1.2.1 b) 

bis g) kann die Zuwendung bis zu 100 % der 

förderfähigen Ausgaben betragen. 

 

1.4.4 Die Zahlung der Zuwendung ist auf ma-

ximal 30.000 EUR pro Jahr an die jeweilige Zu-

wendungsempfängerin oder den jeweiligen 

Zuwendungsempfänger oder Betrieb begrenzt. 

 

Die Zuwendung darf nicht zu einer Überfinan-

zierung des Vorhabens führen. 

 

1.4.5 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwen-

dungsempfänger nach Nummer 1.3 können 

mit bis zu 60 % des Betrages, der sich bei 

Vergabe der Leistungen an ein Unternehmen 

(ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben 

würde, berücksichtigt werden. Die Summe der 

Zuwendungen für diese Arbeitsleistungen darf 

die Summe der baren Ausgaben nicht über-

schreiten. 

 

1.4.6 Die Umsatzsteuer, die als Vorsteuer ab-

ziehbar ist, gehört nicht zu den zuwendungsfä-

higen Ausgaben. 

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen 

1.5.1 Zuwendungsvoraussetzung ist die Hal-

tung von unter 1.2.1 genannten Tieren.  

 

1.5.2 Die Notwendigkeit und Angemessen-

heit der Schutzmaßnahme muss von der nach 

Landesrecht zuständigen Behörde bestätigt 

werden.  

1.6 Sonstige Bestimmungen 

1.6.1  Kumulierbarkeit 

Die Vorhaben können gleichzeitig aus Mitteln 

anderer öffentlicher Förderprogramme zum 

Schutz vor Schäden durch den Wolf gefördert 

werden, soweit die Zuwendungen die einschlä-



 

 

 

gigen beihilferechtlichen Voraussetzungen er-

füllen und insgesamt 100 % der förderfähigen 

Kosten nicht überschreiten.  

 

                                                      
24  .Die Kurzbeschreibung dieser Maßnahme ist für die Laufzeit bis 31.12.2027 unter der Nummer SA.108724 (2023/XA) bei der Europäischen Kommission 

registriert.  

2.0 Laufende Betriebsausgaben zum 

Schutz vor Schäden durch den 

Wolf24 

2.1 Zuwendungszweck 

Zur Unterstützung einer nachhaltigen Landbe-

wirtschaftung durch Weidehaltung und zur 

Verringerung von Konflikten zwischen Arten-

schutz und Weidehaltung können zusätzliche 

laufende Betriebsausgaben zum Schutz vor 

Schäden durch den Wolf gefördert werden. 

 

Die Maßnahme ist befristet bis zum 

31.12.2027. 

2.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

Förderfähig sind zusätzliche laufende Betriebs-

ausgaben zum Schutz vor Schäden durch den 

Wolf an landwirtschaftlichen Nutztieren in 

Weidehaltung (Schafe und Ziegen; Rinder, 

Hauspferde und Hausesel bis 1 Jahr; Damwild, 

Lamas und Alpakas) zur Sicherung umwelt-

freundlicher Weidepraktiken. 

 

Gefördert werden können zusätzliche laufende 

Betriebsausgaben für 

a) wolfsabweisende Zäune, 

b) Herdenschutzhunde. 

2.3 Zuwendungsempfänger 

Gefördert werden können: 

 

2.3.1 Betriebsinhaber als natürliche oder ju-

ristische Person oder Vereinigung natürlicher 

oder juristischer Personen, die eine landwirt-

schaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren Nut-



 

 

 

zung überwiegend landwirtschaftlichen Zwe-

cken dient, ausüben und den Betrieb selbst be-

wirtschaften. 

 

2.3.2 Landwirte im Sinne des Artikels 3 Num-

mer 1 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 die eine 

landwirtschaftliche Tätigkeit gemäß der Fest-

legung durch die Mitgliedstaaten im Einklang 

mit Artikel 4 Absatz 2 Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 ausüben. 

 

2.3.3 andere Landbewirtschafter, mit Aus-

nahme von Gemeinden und Gemeindeverbän-

den, sofern die Haltung der in Nummer 2.2 ge-

nannten landwirtschaftlichen Nutztieren 

- der Sicherstellung der Beweidung im 

Rahmen der Landschaftspflege, 

- zum Erhalt tiergenetischer Ressourcen 

oder 

- dem Hochwasser- und Küstenschutz 

dient. 

 

2.3.4 andere Begünstigte gemäß der Inter-

ventionsbeschreibung der Nummer 5.3 des 

GAP-Strategieplans, die auf freiwilliger Basis 

Bewirtschaftungsverpflichtungen eingehen, 

mit Ausnahme von Gemeinden und Gemeinde-

verbänden, sofern die Haltung der in Nummer 

2.2 genannten landwirtschaftlichen Nutztiere 

- der Sicherstellung der Beweidung im 

Rahmen der Landschaftspflege, 

- zum Erhalt tiergenetischer Ressourcen 

oder 

- dem Hochwasser- und Küstenschutz 

dient. 

2.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

2.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss 

für einen Verpflichtungszeitraum von 5 bis ma-

ximal 7 Jahre gewährt. 

 

2.4.2 Die jährliche Zuwendung für die laufen-

den Betriebsausgaben beträgt: 

- bis zu 1.405 Euro je Kilometer mobilen 

Zaun für wolfsabweisende Zäune bei 

Schafen und Ziegen, 

- bis zu 708 Euro je Kilometer mobilen 

Zaun für wolfsabweisende Zäune bei 

Rindern, Hauspferden und Hauseseln 

bis zu 1 Jahr; Damwild, Lamas und Al-

pakas, 

- bis zu 268 Euro je Kilometer festste-

henden Elektrozaun, 

- bis zu 2.386 Euro je Herdenschutzhund. 

 

2.4.3 Die Zahlung der Zuwendung ist auf ma-

ximal 450 EUR pro Hektar beweidete Fläche 

und Jahr an den jeweiligen Zuwendungsemp-

fänger oder Betrieb begrenzt. 

2.5. Zuwendungsvoraussetzungen  

2.5.1 Die Förderung setzt voraus, dass die 

Weidehaltung in Wolfsgebieten bzw. in von 

den Ländern ausgewiesenen Gefährdungsge-

bieten erfolgt. 

 

2.5.2 Der Zuwendungsempfänger verpflich-

tet sich während des gesamten Verpflich-

tungszeitraums die Beweidung sowie die 

Pflege und Sicherung der Zäune aufrechtzuer-

halten sowie den zweckmäßigen Einsatz der 

Herdenschutzhunde sicherzustellen. 

 

2.5.3 Gefördert werden nur Zuwendungs-

empfänger, die eine Investitionsförderung 

nach 1.0 oder einem vergleichbaren Landes-

programm erhalten haben oder bei denen die 

Notwendigkeit und Angemessenheit der 

Schutzmaßnahme von der nach Landesrecht 

zuständigen Behörde bestätigt wurde. 



 

 

 

2.6 Sonstige Bestimmungen 

2.6.1 Die Förderung setzt voraus, dass die 

Weidehaltung aus Gründen des Umweltschut-

zes (insbesondere Naturschutz und Land-

schaftspflege) erforderlich ist. 

 

2.6.2 Sind die Zuwendungsvoraussetzung 

aufgrund äußerer, vom Zuwendungsempfän-

ger nicht zu vertretender Ereignisse nicht mehr 

gegeben, endet die Verpflichtung, ohne dass 

Sanktionen oder eine Rückzahlung der für den 

bereits erbrachten Verpflichtungszeitraum er-

folgten Zahlungen gefordert werden. Der Aus-

stieg aus einem laufenden Verpflichtungszeit-

raum steht der Bewilligung einer neuen Agra-

rumwelt-, Klima- oder Tierschutzmaßnahme 

nicht entgegen. 

 

2.6.3 Kumulierbarkeit 

Die Vorhaben können gleichzeitig aus Mitteln 

anderer öffentlicher Förderprogramme zum 

Ausgleich laufender Betriebsausgaben zum 

Schutz vor Schäden durch den Wolf gefördert 

werden, soweit 

- die Zuwendungen die einschlägigen 

beihilferechtlichen Voraussetzungen 

erfüllen und 

- insgesamt die in den Nummern 2.4.2 

und 2.4.3 genannten Höchstbeträge 

nicht überschritten werden. 

 

Anderweitig erhaltene Zuschläge oder Prämien 

für dieselben förderfähigen Kosten werden auf 

die genannten Höchstbeträge mindernd ange-

rechnet. 



K. Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Zusammenhang mit der Um-
setzung der FFH - und der Vogelschutzrichtlinie 

 
Maßnahmen 

1.0 Förderung besonders nachhalti-
ger Verfahren im Zusammen-
hang mit der Umsetzung der 
FFH-25 und der Vogelschutz-
richtlinie2627 

1.1 Zuwendungszweck 

Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile aufgrund 

besonderer Einschränkungen bei der Verwen-

dung von Pflanzenschutzmitteln im Zusam-

menhang mit der Umsetzung der FFH- und der 

Vogelschutzrichtlinie zum Schutz der Biodiver-

sität sowie Erhalt und Entwicklung von Le-

bensräumen und Arten. 
 

Die Maßnahme ist befristet bis zum 

31.12.2027. 

1.2 Gegenstand der Förderung/För-
derausschluss 

1.2.1 Förderfähig ist der in § 4 Absatz 1 der 

PflSchAnwV28 festgelegte Verzicht auf die An-

wendung bestimmter Pflanzenschutzmittel in 

Naturschutzgebieten, Nationalparken, Natio-

nalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern 

und gesetzlich geschützten Biotopen, im Sinne 

des § 30 des BNatSchG29. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2. 

                                                      
25  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. 
26 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. 
27  Die staatliche Beihilfe Nummer SA.102118 (2022/N) wurde mit Entscheidung der Europäischen Kommission vom 16.12.2022 mit einer Laufzeit bis 

31.12.2027 genehmigt. Die darin enthaltenen Vorgaben sind verbindlich und gelten nur für die Gebiete innerhalb von Natura 2000-Gebieten. 
28  Verordnung über Anwendungsverbote von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutz-Anwendungs-verordnung) vom 10. November 1992 (BGBL. I S. 

1887), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 2. September 2021 (BGBL. I S. 4111) geändert worden ist. 
29  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz). 
 

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

1.4.1 Die Zuwendung wird als Zuschuss ge-

währt. 
 

1.4.2 Die Höhe der Zuwendung bestimmt 

sich nach den durch die Vorgaben von § 4 der 

PflSchAnwV zu erwartenden Einkommensver-

lusten und zusätzlichen Kosten im Vergleich zu 

einer Bewirtschaftung ohne diese Auflagen. 
 

1.4.3 Die Höhe der jährlichen Zuwendung 

beträgt: 

- 382 Euro je Hektar produktiv genutzter 

Ackerfläche, 

- 1.527 Euro je Hektar produktiv genutz-

ter Dauerkulturen (Wein- und Obst-

bau). 

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen 

1.6 Sonstige Bestimmungen 

Zuwendungen im Zusammenhang mit der 

FFH- und der Vogelschutzrichtlinie dürfen nur 

bei Nachteilen gewährt werden, die sich aus 

Anforderungen ergeben, die über die Erhal-

tung des guten landwirtschaftlichen und öko-

logischen Zustands im Sinne der Verordnung 

(EU) Nr. 1306/2013 bzw. der Verordnung (EU) 

Nr. 2021/2115 und den einschlägigen Kriterien 

und Mindesttätigkeiten im Sinne des § 2 der 

DirektZahlDurchfV bzw. des § 3 GAPDZV hin-

ausgehen. 



L. Investitionsförderung zur Einrichtung von Agroforstsystemen 

 

Maßnahmen 

1.0 Investitionsförderung zur Ein-

richtung von Agroforstsystemen  

Begriffsbestimmung 

 

Gemäß § 4 Absatz 2 GAPDZV liegt ein Agro-

forstsystem auf Ackerland, in Dauerkulturen o-

der auf Dauergrünland vor, wenn auf einer Flä-

che mit dem vorrangigen Ziel der Rohstoffge-

winnung oder Nahrungsmittelproduktion Ge-

hölzpflanzen angebaut werden, die nicht in 

Anlage 1 GAPDZV aufgeführt sind. Weiterhin 

liegt gemäß GAPDZV ein Agroforstsystem nur 

dann vor, wenn die Prüfung des Nutzungskon-

zepts durch die zuständige Landesbehörde o-

der durch eine vom Land anerkannte Institu-

tion positiv ausfiel.  

In die Förderung im Rahmen dieses Förder-

grundsatzes werden nur solche Ausprägungen 

einbezogen, die den Anforderungen an Agro-

forstsysteme gemäß § 4 GAPDZV entsprechen 

und weiter einschränkend eine ackerbauliche 

Komponente (silvoarable Systeme) beinhalten 

oder den Anbau von Gehölzpflanzen auf Dau-

ergrünland umfassen, wobei die Gehölzfläche 

streifenförmig angeordnet ist (alley cropping).  

Die Gehölzfläche im Sinne dieses Fördergrund-

satzes bezeichnet dabei die Fläche, die mit Ge-

hölzen bewachsen ist (einschließlich Pufferbe-

reichen).  

1.1 Zuwendungszweck 

Zur Unterstützung einer nachhaltigen, um-

welt- und klimaschonenden Landbewirtschaf-

tung werden Investitionen zur Einrichtung von 

Agroforstsystemen im Sinne des § 4 GAPDZV 

und der o.g. einschränkenden Bedingungen 

gefördert. 

Die Maßnahme ist zunächst befristet bis zum 

31.12.2027. 

1.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

1.2.1 Förderfähig sind Investitionen zur Ein-

richtung von streifenförmigen Gehölzflächen, 

welche dem vorrangigen Ziel der Rohstoffge-

winnung oder Nahrungsmittelproduktion die-

nen (§ 4 Absatz 2 GAPDZV). Die Einrichtung 

kann auf Ackerland und Dauergrünland erfol-

gen. 

 

1.2.2 Nicht förderfähig sind Landankauf, Er-

werb von landwirtschaftlichen Produktions-

rechten, Investitionen zur Erfüllung geltender 

Unionsnormen und laufende Betriebsausga-

ben. 

 

1.2.3 Nicht förderfähig ist die Einrichtung 

von Agroforstsystemen auf solchen Flächen, 

für die die Landesregierungen durch Rechts-

verordnung nach § 17 Absatz 4 GAPDZV in 

Verbindung mit § 6 Absatz 1 Nummer 2 und 

Absatz 5 Satz 1 des Marktorganisationsgeset-

zes festgelegt haben, dass sie für die Öko-Re-

gelung nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 des GAP-

Direktzahlungen-Gesetzes nicht in Betracht 

kommen. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 

1.2.1 und 1.2.2. 

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

1.4.1 Zur Anlage von Gehölzflächen hat der 

Zuwendungsempfänger einen Eigentums-



 

 

 

nachweis für die Flächen oder eine Einver-

ständniserklärung des Flächeneigentümers 

vorzulegen. 

 

1.4.2 Der Zuwendungsempfänger legt ein In-

vestitionskonzept und ein durch die zuständige 

Landesbehörde oder durch eine vom Land an-

erkannte Institution positiv geprüftes Nut-

zungskonzept für das Agroforstsystem vor. 

 

1.4.3 Die Einrichtung von streifenförmigen 

Gehölzflächen wird unter folgenden Voraus-

setzungen gefördert: 

- Der Flächenanteil der Gehölzstreifen an 

einer förderfähigen Ackerland- oder 

Dauergrünlandfläche muss zwischen 2 

und 35 Prozent betragen. 

- Die Gehölzstreifen müssen weitestge-

hend durchgängig mit Gehölzen be-

stockt sein. 

- Die Mindestanzahl an Gehölzstreifen 

muss zwei betragen.  

- Die Breite der einzelnen Gehölzstreifen 

muss zwischen 3 und 25 Meter betra-

gen. 

- Der größte Abstand zwischen zwei Ge-

hölzstreifen sowie zwischen einem Ge-

hölzstreifen und dem Rand der Fläche 

darf maximal 100 Meter betragen. 

- Der kleinste Abstand zwischen zwei 

Gehölzstreifen sowie zwischen einem 

Gehölzstreifen und dem Rand der Flä-

che muss mindestens 20 Meter betra-

gen. Wird ein Gehölzstreifen fließge-

wässerbegleitend oder in Gewässer-

nähe angelegt, kann abweichend von 

Satz 1 der dort vorgegebene Abstand 

zum Rand der Fläche geringer sein. 

                                                      
30  Forstvermehrungsgutgesetz vom 22.05.2002 (BGBL. I S.1658) 

- Die in Anlage 1 GAPDZV genannten Ar-

ten von Gehölzpflanzen dürfen für die 

Einrichtung von streifenförmigen Ge-

hölzflächen nicht verwendet werden. 

 

1.4.4 Für Baumarten, die dem FoVG30 unter-

liegen, darf nur forstliches Vermehrungsgut 

verwendet werden, das nach den Maßgaben 

des FoVG für forstliche Zwecke erzeugt, in Ver-

kehr gebracht oder eingeführt wurde. 

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

1.5.1 Die Zuwendung wird als Zuschuss ge-

währt.  

 

1.5.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt: 

- bis zu 1.566 Euro je Hektar Gehölzstrei-

fen, bei Pflanzung von Gehölzen für 

den Kurzumtrieb, 

- bis zu 4.138 Euro je Hektar Gehölzstrei-

fen, bei Pflanzung von Sträuchern, 

- bis zu 5.271 Euro je Hektar Gehölzstrei-

fen, bei Pflanzung von Baumarten, die 

in der Nahrungsmittel- oder Stamm-

/Wertholzproduktion oder für beide 

Zwecke genutzt werden, einschließlich 

Sträuchern zur Unterpflanzung. 

 

1.5.3 Eine Zuwendung kann nur dann ge-

währt werden, wenn pro Zuwendungsempfän-

ger und Antrag mindestens ein Förderbetrag 

von 2.500 Euro erreicht wird.  

 

Die Förderung wird begrenzt auf einen Maxi-

malzuschuss von 300.000 Euro. Diese Ober-

grenze kann höchstens einmal pro Zuwen-

dungsempfänger innerhalb von fünf Jahren 

ausgeschöpft werden. 



 

 

 

1.6 Sonstige Bestimmungen 

Die Förderung von Investitionen erfolgt unter 

dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass 

die geförderten Gehölze innerhalb eines Zeit-

raumes von fünf Jahren ab Pflanzung nicht 

mehr dem Zuwendungszweck entsprechend 

verwendet werden. Dies gilt unabhängig da-

von, ob ein Eigentums- oder Besitzwechsel der 

Flächen erfolgt. 

 

 



Anlage 1 - Link

 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_laendliche-Regionen/Foerderung-des-laendli-

chen-Raumes/GAK/Foerderbereich4-23-Anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2    

 

 

 



Anlage 2 - Umrechnungsschlüssel 

 

Bei der Ermittlung des Viehbestandes, des 

höchstzulässigen Viehbesatzes, des Mindest-

viehbesatzes oder der Berechnung der Beihil-

fehöhe im Zusammenhang mit den Grundsät-

zen für die Förderung einer markt- und stand-

ortangepassten sowie umweltgerechten Land-

bewirtschaftung einschließlich Vertragsnatur-

schutz und Landschaftspflege ist folgender 

Umrechnungsschlüssel anzuwenden31: 

 

Bullen, Kühe und sonstige Rinder  

über zwei Jahre, Equiden über  

6 Monate 1,000 GVE 

Rinder von 6 Monaten  

bis 2 Jahren 0,600 GVE 

Rinder unter 6 Monaten 0,400 GVE 

Mastkälber 0,400 GVE 

Schafe und Ziegen 0,150 GVE 

 

Schweine 

 Zuchtsauen > 50 kg 0,500 GVE 

 sonstige Schweine 0,300 GVE 

 

Geflügel 

 Legehennen 0,014 GVE 

 sonstiges Geflügel 0,030 GVE 

 

Die im Umrechnungsschlüssel angegebenen 

Umrechnungskoeffizienten können in hinrei-

chend begründeten Fällen erhöht oder verrin-

gert und im GAP-Strategieplan anhand wissen-

schaftlicher Erkenntnisse erläutert werden. 

 

In hinreichend begründeten Fällen können 

ausnahmsweise andere Kategorien von Tieren 

                                                      
31  Durchführungsverordnung (EU) 2021/2290 der Kommission vom 21. Dezember 2021 mit Vorschriften für die Methoden zur Berechnung der gemein-

samen Output- und Ergebnisindikatoren gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vor-
schriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finan-
zierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 
(ABL. EU L 458/486 vom 22.12.2021, S. 486). 

in den Umrechnungsschlüssel aufgenommen 

werden; der Umrechnungskoeffizient für diese 

Kategorien wird anhand wissenschaftlicher Er-

kenntnisse im GAP-Strategieplan festgelegt 

und erläutert. 

 



Anlage 3 - Biologische oder biotechnische Maßnahmen des Pflanzenschutzes 

 

Fruchtart 

/ Kulturart 

Schädling Biologische / biotechnische Pflanzenschutz-

maßnahme 

Beihilfe in Euro 

je Hektar geför-

derte Fläche 

Alle Obstarten, 

soweit sie von der 

Zulassung des 

Mittels erfasst 

sind 

Frostspanner 

 

Bacillus-thuringiensis-Verfahren  

(mindestens zweimalige Anwendung) 

88 Euro/ha 

Kernobst Apfelwickler Pheromonverfahren (Verwirrungsmethode) 

(mindestens einmalige Anwendung) 

219 Euro/ha 

Kernobst Schalenwickler Virus-Verfahren  

(mindestens zweimalige Anwendung) 

159 Euro/ha 

Kernobst Apfelwickler Kombination von Viren und Insektiziden  

(mindestens zweimalige Anwendung) 

127 Euro/ha 

Kernobst Schalenwickler Kombination von Viren und Insektiziden 

(mindestens einmalige Anwendung) 

41 Euro/ha 

Wein Traubenwickler Pheromonverfahren (Verwirrungsmethode) 

(mindestens einmalige Anwendung) 

172 Euro/ha 

Wein Traubenwickler Bacillus thuringiensis  

(mindestens zweimalige - bzw. viermalige  

Anwendung) 

bei zweimaliger  

Anwendung: 

118 Euro/ha 

 

bei viermaliger 

Anwendung: 

299 Euro/ha 

Kernobst Mehlige Apfel-

blattlaus 

Neem-Präparat  

(einmalige Anwendung) 

202 Euro/ha 

Kernobst Apfelwickler Virus in Kombination mit Pheromonen und  

Insektiziden  

(mindestens dreimalige Anwendung) 

437 Euro/ha 

Kernobst Kleiner Frucht-

wickler 

Pheromonverfahren bzw. Verwirrungsme-

thode (mindestens einmalige Anwendung) 

233 Euro/ha 

Steinobst Pflaumenwick-

ler 

Pfirsichwickler 

Pheromonverfahren bzw. Verwirrungsme-

thode (mindestens einmalige Anwendung) 

112 Euro/ha 

Ackerbau 

- Mais 

Maiszünsler 

Ostrinia nubilalis 

 

Trichogramma sp. 

(mindestens einmalige Anwendung) 

70 Euro/ha 
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